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Wofür steht der BUH?

Ein guter Handwerksbetrieb zeichnet 
sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und 
einen fairen Preis aus, und das geht auch 
ohne Meisterbrief. Deshalb haben wir 
1994 den Berufsverband unabhängiger 
Handwerkerinnen und Handwerker ge-
gründet.

Ziele des BUH:
• Wiedereinführung der Gewerbefreiheit  
 im Handwerk
• Abschaffung des Meisterzwangs
• Gleichstellung von Mann und Frau im  
 Handwerk
• Rückbesinnung auf altbewährte 
 Materialien und Handwerkstechniken
• Ökologisches und verantwortungs-  
 bewusstes Handeln zugunsten unserer 
 Kunden und des Verarbeitenden
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Artilleriestr. 6
27283 Verden / Aller
Konto 151 80 700 
Volksbank Verden, BLZ 291 62 697
www.buhev.de
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Impressum

Editorial

die vor Ihnen liegende neueste Ausgabe des Freibriefes ist gespickt mit Infos und 
Berichten. Großen Anteil an der Arbeit des vergangenen halben Jahres hatte der Ak-
tionstag in Berlin, anlässlich unserer Frühjahrs-MV (Bericht ab S. 12). Im Rahmen der 
Vorbereitungen für unseren Besuch in Berlin haben wir eine Reihe neuer Aufkleber 
produziert  (BUHtique S. 31). Vorübergehend gibt es auf Nachfrage jetzt auch einige 
Luftballons mit BUH Logo und einige mit dem Aufdruck: „Meisterzwang –einfach 
mal die Luft raus lassen“, sowie einen neuen BUH-Flyer. Bei Bedarf können wir nun 
Infostände von Mitgliedern mit ausreichend Material unterstützen – Anruf genügt.
Was sich nicht geändert hat ist die Praxis der Hausdurchsuchungen – auch nach 
der mittlerweile vorliegenden 21. Entscheidung aus Karlsruhe zur Unrechtsmä-
ßigkeit von Hausdurchsuchungen erreichen uns weiterhin Berichte von Durch-
suchungen bei Kollegen.
Sehr interessant ist die Auflistung „Alles Verboten“ (S. 10) mit der Jonas eine Reihe 
von Absurditäten der Behörden und Kammern aufzählt.
Vernetzung wird ein immer größeres Thema in unserer alltäglichen Arbeit. So 
finden sich in dieser Ausgabe ein Bericht über das Portal Kammerwatch.de (S. 22)
und den AK Vorrat (S. 29 und 32).
Stellvertretend für den Vorstand bedanke ich mich besonders bei allen, die sich an 
der Aktion in Berlin beteiligt haben und schon Wochen vorher Freizeit, Ideen und 
Engagement für die Vorbereitungen opferten. Es ist wichtig, Flagge zu zeigen, um 
wahrgenommen zu werden und was in Bewegung zu setzen. Noch ein Jahr bis zur 
nächsten Bundestagswahl – Ich wünsche mir, dass die Politiker bis dahin mitbe-
kommen, dass es bei der Kritik am deutschen Handwerksrecht nicht nur um eine 
Handvoll Protestler aus Verden geht, sondern dass es um Zehntausende betroffener 
Betriebe geht. – Macht mit! Zeigt´s Ihnen!

Oliver Steinkamp

Liebe BUHlerInnen und BUHler, lieber Leser,
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Urteil  Recht

Kein Meisterzwang für KFZ-Reifenmontage
Auch die nächste Instanz schmettert die Berufung des Bundesverbands Reifenhandel und 
Vulkaniseur-Handwerk e.V. ab: die Anwendung der HWO darf nicht ausgeweitet werden.

„Endlich schauen die Richter ins Ge-
setz“, kommentiert Rechtsanwalt Wal-
ter Ratzke den aktuellen richterlichen 
Beschluss des Oberlandesgerichts Bam-
berg vom Juli 2008. Der Verband hatte 
erklärt, alles nur erdenklich Mögliche zu 
versuchen, um vor Gericht die eigene 
Position durchzusetzen. „Das Exempel, 
das an dem Reifenhändler Peter P. aus 
Hof statuiert werden sollte, ist zunächst 
abgewendet“, sagt sein Anwalt.

Peter P. war vom Vulkaniseur-Bundes-
verband vorgeworfen worden, gegen die 
HWO verstoßen zu haben, weil er außer 
mit Reifen zu handeln, diese auch mon-
tiert habe, ohne selbst Meister zu sein oder 
einen solchen zu beschäftigen. Das muss 
er auch nicht, wie zunächst das Landge-
richt Hof (März 2008) und jetzt das Ober-
landesgericht Bamberg bestätigen.

Denn es treffen auf den Ein-Mann-Be-
trieb verschiedene Kriterien zu, so dass 
sein Betrieb schlicht nicht handwerks-
kammerpflichtig ist. Reifen montiert er 
lediglich im Neben- und Hilfsbetrieb und 
die Montage verkaufter Reifen sei „als 
handwerkliche Arbeit untergeordneter 
Art zur gebrauchsfertigen Überlassung 
üblich (§ 3 HWO)“, heißt es wörtlich in 
der Begründung. Zudem sind das Mon-
tieren von Felgen und Reifen, sowie das 
Auswuchten technisch einfache Vorgän-
ge, die in relativ kurzer Zeit erlernt wer-
den können und das durchaus komplexe 
Bild eines Vulkaniseurs nicht wesentlich 
prägen. Da der Reifenhändler also nicht 
unter die HWO fällt, kann er auch nicht 
dagegen verstoßen haben.

Dies reicht dem Klagevertreter aber 
nicht, denn ihm geht es um etwas völlig 
anderes: Er will entschieden wissen, dass 
die Montage von Reifen der so genann-
ten „Gefahrengeneigtheit“ unterliege, 
deshalb also „wesentliches Handwerk“ 
sei und somit doch meisterpflichtig sein 
müsse – egal wann, wo und wieviel.

Diese Argumentation ist nach Ansicht 
des Gerichts eine völlig unzulässige 

Interpretation des Willens des Gesetz-
gebers: „Ein Wertungswiderspruch 
zwischen dem von Gesetzgeber Gewoll-
ten und dem im Gesetz [der HWO seit 
2004] tatsächlich Niedergelegten ist 
nicht ersichtlich […]“, heißt es in dem 
Hinweisbeschluss, der die Berufung 
des Klägers ablehnt. Zudem „orientiert 
sich die Zulassungspflicht einer hand-
werklichen Tätigkeit“, so im endgültigen 
Beschluss gegen die Berufung wörtlich, 
„nicht an dem Gesichtspunkt deren ‚Ge-
fahrengeneigtheit’.“

„Klare Worte“, sagt Rechtsanwalt Ratz-
ke, „Worte, die unter Umständen sogar 
einen wichtigen Etappensieg bedeu-
ten, auf dem Weg, die Anwendung der 
Handwerksordnung auf den gesetzlich 
notwendigen Bereich zu begrenzen.“

Amüsanter Hintergrund dazu ist, dass 
die Handwerker aus dem eigenen La-
ger diese Entwicklung mit Skepsis 
betrachten. Die „Neue Reifenzeitung“ 
im Juli 2008 hat etwa eine Umfrage 

gestartet, um bei seiner Klientel ein 
Meinungsbild zu zeichnen, wie die-
se eigentlich zum Meisterzwang für 
Reifenservicebetriebe steht (www.rei-
fenpresse.de/umfrage). Ein Ergebnis 
dieser Umfrage steht bis Redaktions-
schluss des FREIBRIEFs leider noch 
aus. Aber der Chefredakteur der „Neue 
Reifenzeitung“ Christian Marx gibt in 
seinem Editorial von Mai zu bedenken, 
dass das Ziel, die Reifenmontage unter 
Meisterzwang zu stellen, sogar ein Ei-
gentor werden könne. Denn eines der 
wichtigsten Argumente, das der Bun-
desverband Reifenhandel und Vulkani-
seur-Handwerk e.V. gebetsmühlenhaft 
wiederholte – dass die neuen Reifen-
technologien eine bessere (meisterli-
che) Qualifizierung benötigen würden 
als bisher -, wird von den Herstellern 
dieser Reifen selber ad absurdum 
geführt: Der Wirtschaftsverband der 
deutschen Kautschukindustrie e.V. 
wirbt damit, dass die (De)-Montage 
von Runflat- und UHP-Reifen in nur 
12 Stunden zu erlernen sei. SH
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Berufsfreiheit Grundrecht in Gefahr

Berufsfreiheit im Handwerk  von Hans Georg Beuter

Die Berufsfreiheit ist ein elementares 
Grundrecht. Es ermöglicht dem Ein-
zelnen seinen Lebensunterhalt selbst-
bestimmt zu verdienen. Es geht aber 
noch um mehr: Neben dem Verdienst 
als Lebensgrundlage für den Einzelnen 
und seine Familie tragen die sozialen 
Kontakte bei der Berufsausübung, das 
gesellschaftliche Ansehen des Selbstän-
digen wesentlich zum Selbstwertgefühl 
des Einzelnen bei. Diese Basis ermöglicht 
dem Menschen ein Leben in Würde, wel-
che zu achten und zu schützen Aufgabe 
jeglichen staatlichen Handelns ist. Durch 
seine Berufsausübung entfaltet der Ein-
zelne seine Persönlichkeit. Deswegen 
ist die Berufsfreiheit ein grundgesetzlich 
verbürgtes Grundrecht. Sie umfasst die 
Gewerbefreiheit, die in der Gewerbeord-
nung festgeschrieben ist.

Das Grundrecht auf Berufsfreiheit kann 
der Gesetzgeber durch Gesetze (oder 
Aufgrund eines Gesetzes) einschränken. 
Dabei ist er aber nicht frei und immer 
wieder musste das Bundesverfassungs-
gericht einschreiten, weil der Gesetzge-
ber die Berufsfreiheit übermäßig einge-
schränkt hat.
In einer Grundsatzentscheidung – dem 
so genannten Apotheker Urteil von 1958 
– hat das Verfassungsgericht Grundsät-
ze aufgestellt, wie der Gesetzgeber die 
Berufsfreiheit einschränken darf. Dabei 
unterscheidet das Verfassungsgericht 
Eingriffe in die Berufsfreiheit abhängig 
von der „Eingriffsintensität“ – also wie 
stark eine Regel die Berufsfreiheit ein-
schränkt. 
Reine Berufsausübungsregelungen kön-
nen durch „vernünftige, zweckmäßige 
Gründe des Gemeinwohls“ gerechtfer-
tigt werden. Solche Ausübungsregeln 

sind etwa das Ladenschlussgesetz oder 
Sicherheitsbestimmungen der Berufsge-
nossenschaft.
Der Meisterzwang zählt zu den so ge-
nannten subjektiven Berufsausübungs-
beschränkungen. Bei dieser Kategorie 
von Einschränkungen handelt es sich 
um Beschränkungen, die sich auf per-
sönliche Voraussetzungen des Bürgers 
beziehen. Altersbeschränkungen (etwa 
das Höchstalter für Piloten) oder das Er-
fordernis eines Qualifikationsnachwei-
ses, die für die Berufsausübung verlangt 
werden, fallen in diese Kategorie. Solche 
Grundrechtsbeschränkungen erlaubt 
das Verfassungsgericht zum Schutze 
„wichtige[r] Gemeinschaftsgüter“. 
Im Gegensatz zu den subjektiven Be-
rufswahlbeschränkungen, auf die der 
Betroffene (das Subjekt) Einfluss hat, be-
ziehen sich objektive Berufsausübungs-
beschränkungen auf Voraussetzungen, 

die außerhalb des Einflusses des Be-
troffenen liegen – die objektiv gegeben 
sind. Eine solche objektive Grundrechts-
beschränkung liegt z. B. beim Schorn-
steinfegergebietsmonopol vor. Sie sind 
nur zulässig, wenn sie der Abwehr nach-
weisbarer oder höchstwahrscheinlich 
schwerwiegender Gefahren für „über-
ragend wichtige“ Gemeinschaftsgüter 
dienen, wie von Kohlenmonoxidvergif-
tungen, um bei unserem Beispiel zu 
bleiben.

Schranken für die Schranken: Was muss 
bei der Einschränkung der Berufsfreiheit 
beachtet werden?
Auch wenn das Bundesverfassungs-
gericht dem Gesetzgeber einen Beur-
teilungsspielraum zugesteht, so muss 
er doch Regeln beachten, bei der Ent-
scheidung, für welche „wichtigen Ge-
meinschaftsgüter“ Einschränkungen 

„Art. 12 Abs. 1 GG schützt die Freiheit des Bürgers in einem 
für die moderne arbeitsteilige Gesellschaft besonders wichti-
gen Bereich: Er gewährleistet dem Einzelnen das Recht, jede 
Arbeit, für die er sich geeignet glaubt, als „Beruf“ zu ergrei-
fen, d. h. zur Grundlage seiner Lebensführung zu machen. In 
dieser Deutung reicht Art. 12, Abs. 1, GG weiter als die – von 
ihm freilich umfaßte – Gewerbefreiheit. Darüber hinaus un-
terscheidet er sich jedoch von ihr durch seinen personalen 

Grundzug: Der „Beruf“ wird in seiner Beziehung zur Persön-
lichkeit des Menschen im Ganzen verstanden, die sich erst 
darin voll ausformt und vollendet, daß der Einzelne sich ei-
ner Tätigkeit widmet, die für ihn Lebensaufgabe und Lebens-
grundlage ist und durch die er zugleich seinen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Gesamtleistung erbringt. Das Grundrecht 
gewinnt so Bedeutung für alle sozialen Schichten; die Arbeit 
als „Beruf“ hat für alle gleichen Wert und gleiche Würde.“

Das Bundesverfassungsgericht denfiniert die Berufsfreiheit folgendermaßen:  
(BVerfGE 50, 290, 362 vom 1.3.1979) 

BUH Aktivisten protestieren vor dem ZDH gegen den Meisterzwang.
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hinsichtlich der Berufswahl errichtet 
werden dürfen.
Eine Beschränkung muss zunächst ein-
mal grundsätzlich 
geeignet sein, das 
Gemeinschaftsgut 
zu schützen. Das 
am wenigsten be-
lastende, das mil-
deste Mittel muss 
gewählt werden, 
um das Gemein-
schaftsgut zu schüt-
zen. Und die Belastung durch die Be-
schränkung muss für den Einzelnen 
verhältnismäßig sein. 

Wie ist unter diesen Gesichtspunkten der 
Meisterzwang zu beurteilen?
Für die Frage, ob der Meisterzwangs zum 
Schutz von „wichtigen Gemeinschafts-
gütern“ geeignet ist, stellt sich als erstes 
die Frage, welche Gemeinschaftsgüter 
durch den Meisterzwang geschützt wer-

den sollen. Mit der Änderung der Hand-
werksordnung 2004 wurde für den 
Meisterzwang der „Schutz von Gesund-

heit und Leben von 
Dritten“ in der Ge-
setzesbegründung 
festgeschrieben. 
Daneben wurde 
auch die besondere 
Ausbildungsleis-
tung als Begrün-
dung vorgebracht. 
Obwohl der BUH 

immer wieder nach handwerklichen 
Tätigkeiten gefragt hat, von denen Ge-
fahren für Dritte ausgehen, konnte die 
Behörden bisher keine derartigen Tä-
tigkeit nennen. Die meisten Gefahren 
dürften im Handwerk da entstehen, 
wo schludrig gearbeitet wird. Hier 
kommt es auf die Zuverlässigkeit und 
die Verantwortungsbereitschaft derje-
nigen an, die die Arbeiten tatsächlich 
ausführen.

Grundrecht in Gefahr Berufsfreiheit

Das Grundrecht der Berufsfreiheit 
gehört zu dem Kernbereich mensch-
licher Selbstbestimmung und Selbst-
verwirklichung. In der möglichst frei-
en Bestimmung über seinen Beruf 
verwirklicht der Mensch einen wichti-
gen Teil seiner persönlichen Identität. 
Das Grundrecht ist damit zutiefst im 
Menschenbild des Christentums und 
er Aufklärungsphilosophie von John 
Locke bis Immanuel Kant verwurzelt. 
Auch der enge Bezug zur Menschen-
würde und zum Persönlichkeitsrecht 
ist deutlich. Berufliche Freiheit betrifft 
offenbar nicht nur die wirtschaftliche, 
sondern auch die geistige Existenz-
grundlage des Menschen. 

Prof. Dr. Friedhelm Hufen in: 

„Berufsfreiheit – Erinne-
rung an ein Grundrecht“
(NJW 1994, Heft 45, Seiten 2913 ff.)

„Alle Deutschen haben das Recht, 
Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstätte frei zu wählen. Die 

Berufsausübung kann durch Ge-
setz oder auf Grund eines  
Gesetzes geregelt werden.“

Berufsfreiheit – Grundgesetz Artikel 12, Abs. 1

Zuerst hatte Napoleon die Gewerbefreiheit Anfang des 
19. Jahrhunderts in einige Teile von Deutschland gebracht. 
Kurz darauf wurde 1810 die Gewerbefreiheit in Preußen im 
Rahmen der so genannten Stein- und Hardenbergsche Refor-
men eingeführt. Durch diese Reform braucht nur noch ein 
Gewerbeschein erworben werden, um ein Gewerbe ausüben 
zu dürfen. Ausnahmen gab es lediglich für Ärzte, Apotheker 
und auch Gastwirte, aber nicht für Handwerker.
Im Rahme der Reform wurde auch die Zwangsmitgliedschaft 
in Zünften abgeschafft. Allerdings wurde die formal beste-
hende Gewerbefreiheit damals noch nicht vollständig um-
gesetzt. 
In die Paulskirchenverfassung von 1849 wurde die Berufs- 
und Gewerbefreiheit als Grundrecht aufgenommen. Diese 
Verfassung ist allerdings nicht in Kraft getreten. 
Die Gewerbefreiheit im Handwerk wurde erst 1869 in Preußen 
und 1871 im Deutschen Reich vollständig eingeführt. 1908 wur-
de dann – um die Ausbildung im Handwerk zu beschränken 

– der Meisterzwang für die Ausbildung eingeführt. 
1934 haben die Nazis den Forderungen der Handwerker nach 
Einführung des Meisterzwangs nachgegeben. Während des 
zweiten Weltkrieges durften selbst Meister zeitweise keine 
Betriebe gründen, solange sie keinen Bedarf für einen weite-
ren Betrieb nachweisen konnten. 
Nach dem Krieg wurde zumindest in der amerikanisch be-
setzten Zone die Gewerbefreiheit im Handwerk eingeführt. 
Um diese allerdings durchzusetzen musste die Militärregie-

rung androhen, jeden vor ein Militärgericht zu stellen, der 
Handwerker ohne Meisterbrief an der selbständigen Arbeit 
hindert. 
1953 wurde in der Bundesrepublik mit der Handwerksord-
nung der Meisterzwang wieder eingeführt.

Geschichte der Berufsfreiheit

Norddeutsches Bundesgesetzblatt von 1898:  
Gesetz, betreffen den Betrieb der stehenden Gewerbe: 
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Berufsfreiheit  Grundrecht in Gefahr

Ein Qualifikationsnachweis eines Be-
triebsleiters trägt kaum zur Abwehr von 
Gefahren bei, wenn er die Tätigkeit nicht 
selbst durchführt, geschweige wenn er 
nicht einmal persönlich vor Ort, auf 
der Baustelle/in der Werkstatt, ist. Für 
eine Reihe von tatsächlichen Gefahren 
hat der Gesetzgeber spezifische Berufs-
ausübungsregeln (etwa im Lebensmit-
telrecht) oder im Bereich der Gesund-
heitshandwerke erlassen. Der Meister-
zwang ist da, wo tatsächliche Gefahren 
für Dritte entstehen schlicht überflüssig, 
weil hier andere Regeln greifen. Die Ver-
fechter des Meisterzwangs sind bisher 
auch eine Antwort darauf schuldig ge-
blieben, welche Rolle denn die obliga-
torischen betriebswirtschaftlichen und 

berufspädagogischen Kenntnisse bei der 
Abwehr von Gefahren spielen? Es wäre 
logisch und konsequent auf diese Prü-
fungsbestandteile zu verzichten, sie sind 
eine Zumutung.

Mehr und besser ausbilden – nur eine 
Aufgabe für Meister?
„Für das daneben vom Gesetzgeber ver-
folgte Ziel der Ausbildungssicherung 
steht die Erforderlichkeit des Meister-
zwangs nicht außerhalb jeden Zweifels.“ 
Dies stellte das Bundesverfassungsge-
richt in einer Entscheidung vom De-
zember 2005 fest. Im weiteren hat das 
Gericht dann argumentiert, dass auch 
diejenigen ausbilden dürfen, die über 
eine Ausübungsberechtigung die Ein-

tragung in die Handwerksrolle erlangt 
haben. Aus dieser Regelung folgert das 
Gericht, dass bereits mildere Anforde-
rungen als der Meisterzwang geeignet 
sind, die Qualtität der Ausbildung im 
Handwerk zu sichern. 
Vor dem Hintergrund, dass das Hand-
werk in den letzten Jahren laut über feh-
lende Auszubildende klagt, muss gefragt 
werden, ob es einen Bedarf gibt, mit 
Bestimmungen die Anzahl der Ausbil-
dungsplätze im Handwerk zu steigern. 
Wenn es um die Anzahl der Ausbil-
dungsplätze geht, stellt sich die Frage 
der Ausbildungssicherung ganz anders. 
Eine Ausbildungsabgabe, wie von den 
Gewerkschaften seit vielen Jahren gefor-
dert wird, könnte sich als wesentlich ge-
eigneteres und im Grunde ein milderes 
Mittel erweisen, dieses „Gemeinschafts-
gut“ zu schützen. So eine Ausbildungs-
abgabe könnte nicht nur die Ausbildung 
im Handwerk sondern in allen Wirt-
schaftsbereichen sichern. 
Die Meisterprüfung stellt auch eine un-
verhältnismäßige Belastung dar, weil in 
den Meisterprüfungen viele Kenntnisse 
und Fertigkeiten verlangt werden, die für 
die geplante Gewerbeausübung keine 
Bedeutung haben. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es die konkrete Lebenssitua-
tion des Betroffenen häufig nicht erlaubt, 
eine Meisterschule zu besuchen. 
Der BUH wird seine Mitglieder auch 
weiterhin bei der Durchsetzung der 
Berufsfreiheit im Handwerk unterstüt-
zen, bis hinauf zu Prozessen vor dem 
Bundesverfassungsgericht, wenn der 
Meisterzwangs nur so zu Fall gebracht 
werden kann.

„Das Recht, welches jeder Mensch hat, 
die Früchte seiner eigenen Arbeit zu 
genießen, so wie es das älteste und ur-
sprünglichste aller Eigenthumsrechte 
ist, sollte billig auch das heiligste und 
unverletzlichste sein. Der einzige Schatz 
eines armen Mannes besteht in der Ge-
schicklichkeit und Stärke seiner Hände; 
und ihn verhindern, diese Stärke und 
diese Geschicklichkeit auf die ihm wohl-
gefälligste Weise ohne Beeinträchtigung 
irgend eines Menschen zu gebrauchen, 
heißt das heiligste Eigenthum desselben 
verletzen. Es ist ein Eingriff sowohl in 
die natürliche Freiheit nicht nur des ar-
beitenden Mannes selbst, sondern auch 

der Personen, die sich seiner Geschick-
lichkeit bedienen wollen. So wie der eine 
gehindert wird, zu arbeiten, was ihm gut 
dünkt, so werden die andern gehindert, 
den für sich arbeiten zu lassen, welcher 
ihnen gefällt. Ob ein Mensch zu der 
Verrichtung, welcher er sich unterzieht, 
tüchtig sei, kann sicher der Beurtheilung 
derer überlassen werden, welche seine 
Arbeit gebrauchen, da es ihr Interesse 
so unmittelbar und so nahe angeht. Die 
Besorgnisse des Gesetzgebers, daß sie 
eine unrechte Wahl treffen möchten, 
sind eben so unnöthig als die Anstalten, 
durch welche er dies zu verhüten sucht, 
drückend sind.“

Das Recht zu arbeiten – Adam Smith
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Kommentar Grundrechte  

Im Zweifel gegen den Angeklagten
Seit Jahrhunderten werden unzünftige 
Handwerker in ihren Rechten beschnit-
ten. Die Einführung der Gewerbefreiheit 
im Jahre 1869 wurde jedoch im Hand-
werk bis 1935 mehr und mehr wieder 
eingeschränkt. Die Wiedereinführung 
des Meisterzwangs im Nationalsozialis-
mus hat leider auch die Entnazifizierung 
nach dem 2. Weltkrieg überlebt. In den 
50er Jahren ließ man sogar den selben Ju-
risten, der schon die 1935er Reichshand-
werksordnung  schrieb, die HWO für die 
Bundesrepublik schreiben. Der Aufbau 
der Handwerksorganisationen blieb der 
Selbe, der Handwerksordnung wurde nur 
das Führerprinzip und die eigene Gerichts-
barkeit genommen. Schon damals gab es 
verfassungsrechtliche Bedenken mit der 
Fortführung des Meisterzwanges.
Es war allerdings nie das Gesetz, was uns 
Handwerkern die Freiheit nahm, sondern 
seine Auslegung und die kontinuierliche 
Fehlinterpretation der Handwerksorgani-
sationen, denn die Handwerksordnung 
hätte genug Spielraum für eine „großher-
zige Auslegung“ gelassen.
Ist es also nicht hauptsächlich das Ge-
setz, sondern die verfassungswidrige 
Auslegung desselben, dann muss laut 
über einen Verbotsantrag von teilen der 
Handwerksorganisationen nachgedacht 
werden. § 18 des Grundgesetzes regelt 
die Grundrechtsverwirkung. § 19 (2) sagt 
es noch mal ganz deutlich. „In keinem 
Fall darf ein Grundrecht in seinem We-
sensgehalt angetastet werden.
Für uns Handwerker gelten seit dem 
wichtige Grundrechte nicht mehr, wenn 
wir selbstständig arbeiten.
Man verwehrt uns das Recht auf Un-
schuldsvermutung und beschneidet 
durch den Meisterzwang unser Recht 
auf freie Berufsausübung, das Recht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung und 
freie Persönlichkeitsentfaltung.
Man verstößt gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz. Represssalien wie Haus-
durchsuchungen oder Kundenbefragung 
sind unverhältnissmäßig und bestehen-
de Gesetze werden missachtet, verfälscht 
oder verkürzt dargestellt. § 1 der Gewer-
beordnung und damit der „Grundsatz 
der Gewerbefreiheit“ fällt gerne unter 

den Tisch. Unter dem Deckmantel einer 
„Körperschaft des Öffentlichen Rechts“ 
beugen  manche Handwerkskammern 
und Innungen das Recht wie es ihnen 
gerade in den Kram passt.
Urteile vom Bundesverfassungsgericht 
werden ignoriert, als Einzelfall darge-
stellt oder verkürzt oder verfälscht in-
terpretiert.

Konkret bedeutet das für uns Handwerker:
Wenn wir „Unqualifizierten“ einen 
Auftrag an Land ziehen, dann unterlie-
gen wir den gleichen Gewährleistungs-
pflichten, den gleichen Regelungen und 
DINs, egal ob wir Reisegewerbetreiben-
den, Nichtmeister, Gesellen oder Auto-
didakten sind.
Im Streitfall sieht das oftmals anders aus, 
denn was beim etablierten Betrieb Un-
glück, Zufall oder versehen war, wird bei 
uns zu Unvermögen, mangelnder Qualifi-
kation oder Verantwortungslosigkeit.
Bieten wir unter solchen ungleichen 
Marktbedingungen mit und bekommen 
den Zuschlag, dann macht man uns den 
Vorwurf des Preisdumpings. Bekommt  
jedoch der etablierte Betrieb den Zu-
schlag für das preiswerteste Angebot, 
ist es Kalkül, wirtschaftliche Notwen-
digkeit, meisterliche Kalkulation.
Jammern etablierte Betriebe über 
Lohndumping, hohe Nebenkosten, teu-
ere Zwangsbeträge, dann ist das Lob-
byarbeit und Interessensvertretung. Ein 
beliebtes Feld, auf dem sich Politiker 
gern mal für die Leiden des Handwerks 
einsetzen. Auf Seiten der Kritik der un-
zünftigen Handwerker kann man dage-
gen keine Wählerstimmen gewinnen. 
Das Interesse der Verbraucherinnen 
an  Qualität im Handwerk ohne Meister 
findt weder bei den Kammern noch bei 
den Verbraucherschutzverbänden ein 

Echo. Geschützt werden muß der Ver-
braucher nur vor der freien Entschei-
dung welchen Handwerker er wählt.
Wird im unzünftigen Handwerk betro-
gen oder gepfuscht, gibt es einen lauten 
Aufschrei und es wird pauschalisiert.Bei 
etablierten Betrieben handelt es sich nur 
um einen Einzelfall – eine Ausnahme, 
fern von jeder Pauschalisierung.
Schulen sich etablierte Betriebe in der 
Verkaufsstrategie und Praxis nennt man 
es dann Marketing. Sind wir freundlich, 
überzeugend und direkt im Haustürge-
schäft, droht Überrumpelungsgefahr 
und Betrug.
Fällt eine Rechnung höher aus als im 
Angebot ist es Abzocke, der etablierte 
Betrieb dagegen verrechnet nur  „unvor-
hergesehene Arbeiten.“
Trinken wir auf‘m Bau ‘ne Buddel Bier 
sind wir Säufer, trinkt der Meister einen 
Schluck, dann ist es Tradition oder Me-
dizin.
Wollen „ausländische“ Handwerker hier 
ebenfalls ‘ne Mark machen, betreiben 
sie Preisdumping, Lohndrückerei und 
verzerren den Markt, 
So wie der Geselle auf der Walz im Aus-
land hohes Ansehen genießt, so wird 
der Wanderarbeiter hier misstrauisch 
beäugt.
Beschäftigt der etablierte Betrieb, nicht 
angemeldete Arbeiter, handelt es sich 
schlicht um einen Fehler in der Ver-
waltung, ein Versehen, bei unzünftig 
Beschäftigten ist das natürlich gleich 
Schwarzarbeit.
Putzen wir die Klinke, sprechen bei an-
deren Betrieben vor, handelt es sich um 
Prostitution, um Handwerksproletariat, 
eine Umgehung des Meisterzwangs. 
Bittet der stehende Betrieb um Arbeit 
fragt keiner nach der gesetzlichen An-
zeigepflicht dieser Gewerbeform. JK

Nur dass das mal klar ist!
Eine Klageschrift gegen die Ungleichbehandlung von unzünftigen HandwerkerInnen
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Prozessbericht BUHruf

Zur Vorgeschichte – Das Verfahren ge-
gen den Maurer
Im Dezember 1999 erließ das Amtsge-
richt Güstrow einen Durchsuchungs-
beschluss. Bei der Hausdurchsuchung 
hoffte man Unterlagen zu finden, mit 
deren Hilfe sich der Vorwurf der „un-
erlaubten Handwerksausübung“ würde 
belegen lassen. Die Durchsuchung fand 
in einer insbesondere für die Kinder 
sehr belastenden Weise statt.
Der BUH wandte sich daraufhin schrift-
lich an die Stadt Güstrow, den damaligen 
Bundeswirtschaftsminister (W. Müller), 
Landeswirtschaftsminister R. Eggert 
und alle damals im Bundestag vertrete-
nen Abgeordneten – ohne irgendeinen 
Erfolg!
Über Jahre beschatteten die Mitarbeiter 
der Stadt Güstrow den Handwerker im-
mer wieder bei Fahrten von seiner Woh-
nung auf Baustellen.
In einem anderen Fall billigte im Sep-
tember 2000 das Verfassungsgericht 
dem Reisegewerbe einen erheblich 
größeren Freiraum zu, als von Kam-
mern und Behörden immer wieder 
zugestanden wurde (und wird!) Davon 
unbeeindruckt erließ die Stadt Güstrow 
nacheinander drei Bußgeldbescheide, 
die sie jeweils nach Protestschreiben 
der Anwältin des Handwerkers wieder 
zurückzog.
Nach dem der Verfolgte gegen den vier-
ten Bußgeldbescheid Einspruch einge-
legt hatte, übergab die Stadt das Ver-
fahren an die Staatsanwaltschaft. Diese 
bemühte sich nun, das Bußgeld vor dem 
Amtsgericht Güstrow durchzusetzen. 

Erste Begegnung mit Richter Dr. H.
Ein Bußgeld von 1500 Euro bei soforti-
gem Verzicht auf Rechtsmittel, so lautete 
das Angebot des Richters am ersten Ver-
handlungstag. Der Handwerker ließ sich 
darauf jedoch nicht ein, schließlich hat-
te er sich nichts zu Schulden kommen 
lassen. Am zweitenVerhandlungstag bot 

der Richter dann ein Bußgeld von 1000 
Euro an. Wieder sollte der Handwerker 
auf Rechtsmittel verzichten.

Druck auf die Kunden
Anstatt zu klären, ob der Handwerker 
gegen rechtliche Grundlagen des Reise-
gewerbes verstoßen hatte, folgte eine Se-
rie mit herabwürdigenden Befragungen 
seiner Kunden.
Dennoch konnten dem Maurer nicht 
einmal im Ansatz Verstöße gegen die 
Regeln des Reisegewerbes nachgewie-
sen werden. Doch so schnell gab Amts-
richter Dr. H. nicht auf und zauberte 
eine neue Anschuldigung gegen den 
reisenden Unternehmer aus dem Hut: 

Für Werbung ohne Eintragung in die 
Handwerksrolle sollte der Maurer nun 
büßen.

Bis hierhin hat die Angelegenheit schon 
mehr als 4 Jahre gedauert
Dem Richter wurde dies offenbar zu 
langwierig, auch das Bußgeld litt sicht-
lich unter Preisverfall. 500 Euro und 
Rechtsmittelverzicht waren es schließ-
lich, die der Handwerker als Strafe für 
unerlaubte Werbung akzeptieren sollte. 
Und damit er endlich zur Einsicht kom-
me, wurden ihm von Dr. H. auch gleich 
die Folterwerkzeuge gezeigt: Er werde 
zum nächsten Prozesstag weitere (16) 
Kunden in den Zeugenstand laden, so 
die Drohung.

Entscheidender Vermerk im Protokoll
Immerhin vermerkte Dr. H im Prozes-
sprotokoll, von der Anwältin des Hand-
werkers darauf hingewiesen worden zu 
sein, dass Werbung ohne Eintragung in 
die Handwerksrolle nicht mehr strafbar 
sei. Trotzdem bestand Dr. H. weiterhin 
auf Bußgeld und Rechtsmittelverzicht, 
drohte weiter die Kundenbefragun-
gen fortzusetzen. Solche Verhöre sind 
schon für sich genommen geeignet, 
die Existenz eines  Handwerkers zu 
vernichten.

Der Erpesste gibt schließlich nach
Unter dem Druck dieser Drohung beug-
te sich der Erpresste dem Willen des 
Richters Dr. H. und ließ durch seine 
Anwältin den sofortigen Rechtsmittel-
verzicht erklären.
Der Prozess brachte keinen Beleg her-
vor, mit dem die angebliche Werbung 
überhaupt dem Betroffenen hätte zu-
gerechnet werden können. (Die Werbe-
maßnahmen wurden von Kollegen ini-
tiiert!) So hätte der Maurer nicht einmal 
dann verurteilt werden dürfen, wenn das 
entsprechende Gesetz noch in Kraft ge-
wesen wäre.

Ein spannender Prozess fand kürzlich in Rostock statt
Vom 12. – 30. Juni saß der Güstrower Amtsrichter Dr. Peter. H. H. wegen des Vorwurfes 
der Rechtsbeugung auf der Anklagebank im Amtsgericht Rostock.
Unstrittig war von vorne herein, dass Dr. H. einen Maurer im Reisegewerbe zu Unrecht wegen 
unerlaubter Werbung verurteilt hatte. Er hatte sein Urteil auf Grundlage eines Gesetzes gefällt, 
das zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung schon einige Monate nicht mehr galt.
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BUHrufBUHruf

Der BUH schaltet sich ein
Im Frühjahr 2005 wird erneut der BUH 
aktiv und richtet eine Fachaufsichtsbe-
schwerde gegen Dr. H. sowie eine Pe-
tition an den Landtag, um gegen die 
Rechtsbeugung von Dr. H. vorzugehen 
– beides blieb ohne Reaktion.
Juni 2008: Endlich sitzt der Richter Dr. Pe-
ter H. H.  wegen des Vorwurfs der Rechts-
beugung auf der Anklagebank.  Am ersten 
von drei Verhandlungstagen versucht sich 
Dr. H. als überlastet und schlecht infor-
miert darzustellen, er habe zeitweise das 
1,7-fache Arbeitspensum eines durch-
schnittlichen Richters übernommen. Aber 
schon am Nachmittag sagt seine Chefin 
aus und macht klar: Dr. H. habe lediglich 
das 0,7 fache eines Kollegen geleistet. Die 
Arbeitsleistungen aller Kollegen beim 
Amtsgericht Güstrow lägen zwischen dem 
1,23- und 1,96-fachen!

Die Wende am zweiten Verhandlungstag
Am zweiten Verhandlungstag nimmt 
der Prozess eine erstauliche Wende, der 
Richter Dr. H. ließ über seinen Verteidi-
ger dem Gericht Protokolle vorlegen, die 
nicht unterzeichnet waren – damit stand 
nicht nur  die Frage der Gültigkeit im 
Raum – der Verdacht der  Urkundenfäl-
schung durch den Richter aus Güstrow 
drängte sich auf.
Am letzten Verhandlungstag wird noch 
einmal der Handwerker gehört, diesmal 
als Zeuge gegen seinen ehemaligen Rich-
ter. Für alle Anwesenden ist spürbar, wie 
unwohl sich der Handwerker fühlt. Zum 
einen könnte er eigentlich froh sein, dass 
sein Richter jetzt selbst auf der Anklage-
bank sitzt, aber hier ist das anders. Jedem 
wird deutlich: Der Maurer wollte diesem 
Menschen nie wieder begegnen und fühlt 
sich sichtlich unwohl.
Der Verteidiger des angeklagten Rich-
ters lässt sich in seinem Schlussplädoyer 
noch zu einer unverschämten Äußerung 
hinreissen. Der nachweislich zu Unrecht 
verurteilte Handwerker, dem gegenüber 
ein Richter das Recht gebrochen hatte, 
wird im Gerichtssaal in demütigender 
Weise beleidigt.

Der Richter wird freigesprochen
Die Vorsitzende Richterin gesteht in der 
mündlichen Urteilsbegründung ein, 
dass Dr. H. ein Fehlurteil gesprochen 
habe. Auch steht ihrer Ansicht nach fest, 
dass die Anwältin des Handwerkers den 

Richter während des damaligen Prozes-
ses darauf hingewiesen hatte, dass das 
maßgebliche Gesetz nach dem er hätte 
verurteilen werden sollen (und es später 
auch wurde) längst außer Kraft gesetzt 
war.
Dennoch spricht die Richterin ihren 
Kollegen frei. Eine Verurteilung wegen 
Rechtsbeugung könne nur erfolgen, so-
fern dem Richter Vorsatz nachzuweisen 
sei, diesen aber könne sie hier nicht er-
kennen.
Auch hat die Richterin in ihrem Frei-
spruch dem Berufskollegen zugute ge-
halten, dass dieser ja schon früher fahr-
lässige Ordnungswidrigkeiten abgestraft 
habe. Obwohl diese nur bei Vorsatz be-
straft werden könnten, seien diese frü-
heren Entscheidungen nicht angefoch-
ten worden. So habe der Richter davon 
ausgehen dürfen, dass solche Urteile 
rechtens seien.

Seltsames Rechtsverständnis
Folgt man dieser Argumentation, kön-
nen sich in Zukunft alle Schnellfahrer 
- zumindest im Gerichtsbezirk Rostock 
- darauf berufen, dass sie früher schon 
mal zu schnell gefahren sind. Weil sie 
dafür nicht bestraft wurden, könnten 
sie ja davon ausgehen, sich nicht an die 
Gesetze halten zu müssen.
Die Staatsanwaltschaft hat Berufung 
gegen das Urteil eingelegt. Ob sie diese 
aufrecht erhält wird die Staatsanwalt-
schaft nach Prüfung der schriftlichen 
Urteilsbegründung entscheiden. OS

Als Prozessbeobachter an zwei Ver-
handlungstagen bleiben für mich viele 
Fragen offen. Doch alles konzentriert 
sich auf die Eine: Da wird über acht 
Monate intensiv in der Öffentlichkeit 
über die Änderung des Schwarzar-
beitsgesetzes diskutiert. Die Anwältin 
eines Beschuldigten weist den Richter 
mehrfach auf diese Gesetzesänderung 
hin und trotzdem wird es nur als fahr-
lässig gewertet, wenn sich ein Richter 
nicht mal im Ansatz darum bemüht, 
die aktuelle Gesetzeslage zu ergrün-
den bevor er sein Urteil fällt. Das ge-
naue Gegenteil kann man beobachten, 
wenn Handwerkern Vorsatz beim 
Verstoß gegen den Meisterzwang 
unterstellt wird. Bekanntlich ist es ja 
unsicher, welche Tätigkeiten in wel-
cher Gewerbeform unter den Meister-
zwang fallen. Bei Handwerkern wird 
ein Vorsatz schon daraus abgeleitet, 
dass sie als Gewerbetreibende einer 
gesteigerten Informationspflicht un-
terliegen – insbesondere in hand-
werksrechtlichen Abgrenzungsfragen. 
Sind Richter nicht einmal dann ver-
pflichtet, Erkundigungen einzuziehen, 
wenn sie auf Gesetzesänderungen 
hingewiesen werden? Ist es dagegen 
Handwerkern zuzumuten, als juris-
tische Laien schwierige handwerks-
rechtliche Abgrenzungsfragen zu 
lösen, deren Beantwortung selbst in 
den juristischen Kommentaren zur 
Handwerksordnung bisher nicht ein-
mal angedeutet wird? Aber Richtern 
soll nicht zugemutet werden können, 
in die Gesetze zu schauen nach denen 
sie verurteilen? 

„Alle Menschen sind vor dem Ge-
setz gleich“, heißt es in Artikel 3 des 
Grundgesetzes. Aber Richter sind 
eben besonders GLEICH. Nach dem 
Freispruch des Dr. H. ist insbeson-
dere „gleich“, ob sie sich an Recht 
und Gesetz halten. Das Urteil ist ein 
Schandfleck für einen Staat, der vor-
gibt Rechtsstaat zu sein.
Der Maurer sagte mir in einer Verhand-
lungspause, er fühle sich weitaus stär-
ker verfolgt, als jemals unter der Stasi. 
Heute verstehe ich ihn. Heute halte ich 
das nicht mehr für überzogen…

Biegsam wie das Recht 

von Oliver Steinkamp
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Da hat wohl jemand die Augenbinde vergessen?
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Reisegewerbe Kommentar

Doch in den letzten Jahrzehnten setzte 
sich die Lobby der stehenden Betriebe 
mehr und mehr durch. Von Ordnungs-
amt zu Ordnungsamt stoßen wir auf 
interessante Stilblüten, wie mit dem 
Reisegewerbe umzugehen sei.

Hier ein kurzer Überblick über die tollsten 
Interpretationen.

Das gibt‘s doch gar nicht
Noch immer gibt es zum Beispiel Behör-
den, die Handwerk im Reisegewerbe für  
praktisch undurchführbar halten. Unter 
dieser Annahme werden Gewerbeanmel-
dungen dann von vornherein abgelehnt. 

Sofortige Leistungserbringung
Bis 2002 schränkten Behörden, nach-
dem sie zähneknirschend auch Voll-
handwerke in die Karte eintrugen, die 
Tätigkeit mit der Klausel „mit der Bereit-
schaft zur sofortigen Leistung“ ein und 
erklärten viele Gewerke im Reisegewer-
be für nicht praktikabel. Ein Steinmetz 
im BUH musste erst über mehrere Jah-
re einen Prozess vor dem Bundesverfas-
sungsgericht führen, ehe in dieser Frage 
mehr Klarheit geschaffen wurde. Dabei 
hätte ein einfacher Blick in die Gewerbe-
ordnung ausgereicht.

Alles, nur kein Vollhandwerk
Gerne wurden auch statt des Vollhand-
werks nur „Hilfstätigkeiten“ eingetragen 
oder „nicht meisterliche Tätigkeiten“.Ge-
legentlich besteht man auch darauf, dass 
alles Werkzeug und Material mitzufüh-
ren sei. Eine naive Rechtsvorstellung, die 
einem Wanderschuhzwang für das Reise-
gewerbe schon sehr nahe kommt.

Werbungsverbot
Eine weitere Beschränkung, die aufer-
legt wurde, war das Werbungsverbot im 
Reisegewerbe. Dazu erklärt man einfach 
Werbung, ob auf dem Auto oder in der 
Zeitung, für ein Privileg der stehenden 

Betriebe. So enthalten viele Karten den 
schriftlichen Zusatz, dass weder Wer-
bung gemacht noch Zeitungsanzeigen 
geschaltet oder Visitenkarten verteilt 
werden dürfen. Darunter fällt ihrer Mei-
nung nach auch die Autowerbung.

Beschränkung auf das Haustürgeschäft
Die meisten Behörden beschränken das 
Reisegewerbe im Handwerk gerne auf 
das Haustürgeschäft, frei nach dem Mot-
to: „Sie wollen uns doch nicht erzählen, 
dass sie nur von Haus zu Haus gehen?“ 
Die Tätigkeit wird also nicht nur auf das 
Geschäft von Haus zu Haus beschränkt, 
sondern komplett in Frage gestellt. Das 
Reisegewerbe besitzt natürlich viel mehr 
Facetten und Möglichkeiten: den Besuch 
von Märkten, Messen und Veranstaltun-
gen, sowie die Öffentlichkeitsarbeit auf 
der Baustelle, Ankündigungen wo man 
gerade arbeitet, eben das „Aufsuchen 
von Bestellungen“, so wie es beispiels-
weise abends in der Kneipe, in der Ver-
wandtschaft, im Freundeskreis oder im 
Verein möglich ist.

Subunternehmerverbot
Sehr beliebt ist zurzeit ebenfalls das Ver-
bot, „als Subunternehmer zu arbeiten“. 
Auch hierfür existieren in den Karten 
Zusatzeinträge, die dies untersagen. 
Ein weiterer Beleg für die virtuose, ju-
ristische Interpretationskunst der Lob-
byisten. Da die Arbeiten bei anderen 
Firmen oder Personen im Rahmen ihres 
Geschäftsbetriebs „reisegewerbekarten-
frei“ sind, also keiner Karte sondern nur 
einer Gewerbeanzeige bedürfen, wird 
daraus kurzerhand ein Verbot und damit 
das Gegenteil konstruiert. 

Folgeauftragsverbot
Nach gängiger Meinung der Lobbyisten 
sind dann auch Folgeaufträge von Kunden, 
als „stehendes Gewerbe zu deklarieren“, 
weil der Kunde ja auf den Handwerker zu-
gegangen ist. In der Gewerbeordnung gibt 

es aber keine Regelung, die dies untersagt. 
Der reisende Handwerker hat natürlich 
die Möglichkeit, im Anschluss an einen 
Auftrag gleich nach Folgeaufträgen zu fra-
gen, eben das „Aufsuchen um Bestellun-
gen“, wie es vom Gesetz gefordert wird. 
Überdies lässt sich eine Kontaktaufnahme 
durch den Kunden nicht automatisch als 
Bestellung interpretieren.
Übliche Praxis ist ein Pflegeauftrag auf 
Widerruf. Dann sind der Reisende, wie 
auch der Kunde, im Rahmen des im Rei-
segewerbe abgeschlossenen Vertrages völ-
lig flexibel.

Telefonverbot
Auch hier sind Behörden der Meinung, 
dass telefonieren nicht dem Reisegewer-
be entspricht. Dabei kommt es darauf 
an, wie ich das Gespräch führe und was 
ich vereinbare. Auch mit dem Telefon 
und besonders mit dem Mobiltelefon 
kann ich jederzeit die Regeln des Rei-
segewerbes einhalten. Ich arbeite ohne 
vorhergehende Bestellung, außerhalb 
der Niederlassung und die Initiative 
geht vom Gewerbetreibenden aus.

Ausbildungsverbot
Natürlich dürfen wir auch ausbilden, 
aber man lässt uns nicht. Mein Antrag 
auf Ausübungsberechtigung liegt zwar 
noch in der Schublade, aber ich habe die 
lokale Kreishandwerkerschaft schon um 
eine Stellungnahme gebeten. Ihre Ant-
wort: „Es ist uns nicht bekannt, dass eine 
qualifizierte Ausbildung im Reisegewer-
be möglich ist.“ Ab jetzt wissen sie es!

Angestelltenverbot
Viele Reisende sind sich unsicher, ob sie 
auch Angestellte haben dürfen. Oftmals 
gehen Behörden davon aus, dass dies 
nicht möglich ist. Auch hier werden Ge-
setzespassagen fehlinterpretiert. Natür-
lich dürfen Reisende einstellen. Es gelten 
die gleichen Bestimmung und Auflagen 
wie für den stehenden Betrieb.

Alles verboten  von Jonas Kuckuk

Im letzten Freibrief berichteten wir einmal aus historischer Sicht über das Reisegewerbe. Erst mit der Gründung von 
Städten und den ersten stehenden Betrieben wurden Reisende Händler und Handwerker einem Generalverdacht ausgesetzt 
und die lokalprotektonischen Bestrebungen der Zünfte ausgebaut. Das belegen historische Dokumente, Beschwerden 
der Innungen und Zünfte, sowie die sich immer wieder überschlagenden neuen Regulierungen und Auflagen fürs 
Wandergewerbe. Erst mit der Einführung der Gewerbefreiheit, 1810 in Preußen und 1869 im Norddeutschen Bund, sowie 
mit den späteren Regelungen im § 55 und 56 der GewO konnten Reisende ein wenig aufatmen und ihrem Geschäft mit ein 
wenig mehr Sicherheit nachgehen.
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Zusammengestellt von Manfred Loose,  
Unternehmensberater  
(www.lieber-limited.com)

Welche Steuern müssen gezahlt  wer-
den? 

Umsatzsteuer
Auf (fast) jeden getätigten Umsatz 
(Warenverkäufe, Leistungen u. a.) wird 
hierzulande eine Steuer fällig: die Um-
satzsteuer (oder auch Mehrwertsteuer 
genannt). Allgemeiner Satz: 19 %; ermä-
ßigter Satz z. B. für Druckereien: 7 %. Der 
Unternehmer ist dazu verpflichtet, diese 
Umsatzsteuer dem Kunden in Rechnung 
zu stellen und im Rahmen der regelmäßi-
gen Umsatzsteuer-Voranmeldung an das 
Finanzamt abzuführen. Hiervon ausge-
nommen sind die Umsätze bestimmter 
Berufsgruppen (z. B. Arzt, Krankengym-
nast oder Versicherungsmakler).
Jedes Unternehmen muss auf die Um-
satzsteuerzahlungen vorbereitet sein. Zu 
beachten ist: Umsatzsteuerzahlungen 
sind immer bis zum 10. des Folgemonats 
nach einem Vorauszahlungszeitraum (bei 
größerem Umsatz Monat, bei kleinerem 
Umsatz Quartal) fällig. Für ausreichende 
Liquidität sollte also gesorgt sein.

Eigene Umsatzsteuerzahlungen 
 abziehen: Vorsteuer
Andererseits darf ein Unternehmer die 
Umsatzsteuer, die ihm wiederum von an-
deren Unternehmen in Rechnung gestellt 
wird, von seinen Zahlungsverpflichtun-
gen gegenüber dem Finanzamt selbst ab-
ziehen: als so genannte Vorsteuer (aus-
genommen sind hier die Berufsgruppen, 
die nicht umsatzsteuerpflichtig sind; s. 
o.). Dies wirkt sich in aller Regel wohltu-
end auf die Liquidität eines jungen Un-
ternehmens aus: Denn gerade im ersten 
Jahr können durch hohe Investitionen 
entsprechend hohe Vorsteuerbeträge 
anfallen.

Befreiung von der Umsatzsteuer:  
Ja oder Nein (Kleinunternehmerregel)?
Ein Kleinunternehmer, dessen Umsatz 
im laufenden Kalenderjahr voraussicht-
lich 50.000 € nicht übersteigen wird und 
der im Jahr zuvor nicht mehr als 17.500 € 
Umsatz gemacht hat, darf sich entschei-
den: Er kann sich von der Umsatzsteuer 
befreien lassen. Gleichzeitig muss er alle 
Rechnungen ohne Mehrwertsteuer stel-
len und kann folglich auch keine Vorsteu-

Ausschreibungsverbot
Sicherlich geht eine Ausschreibung vom 
Auftraggeber aus. Geht der Reisende 
aber vorher zu Behörden oder Archi-
tekten, geht die Initiative eindeutig vom 
Reisenden aus. Deshalb sollten Behör-
denbesuche im Fahrtenbuch vermerkt 
werden und die Behörde eine Kopie der 
Reisegewerbekarte, sowie eine Visiten-
karte erhalten. Damit ist im Streitfall der 
Akt des Vorsprechens auch dokumen-
tiert.

Innungsverbot
Wer Lust hat in die Innung einzutreten, 
sollte das einfach mal ausprobieren. Ich 
hielt es vor anderthalb Jahren fachlich für 
notwendig, weil wir ziemliche Probleme 
auf dem Reetdach bekamen. Ich wollte 
die Probleme gemeinsam mit Kollegen 
lösen und in den Fachgruppen zum neu-
en Regelwerk des Reetdachdeckens auch 
meinen Senf dazu geben. Aber denkste! 
Da kein Eintrag in die Handwerksrolle 
besteht, lehnte die Innung meine Mit-
gliedschaft kurzerhand ab. Meine Mit-
arbeit in den Fachgruppen war damit 
auch erledigt, denn ohne Mitgliedschaft 
in der Innung geht dort gar nichts. Der 
ZDH schloss eine Mitgliedschaft wegen 
inhaltlicher Differenzen aus. Gemeint 
waren natürlich meine Aktivitäten für 
den BUH.

Werkstattverbot
Seit Jahrzehnten wird eine Werkstatt 
als Widerspruch zum Reisegewerbe ge-
sehen. Manche Karte wurde abgelehnt, 
weil bestimmte Arbeiten ja nicht ohne 
Werkstatt möglich seien und eine Werk-
statt wiederum sei doch dem stehenden 
Gewerbe vorbehalten. Dabei heißt es im 
Gesetz eindeutig „außerhalb der Nieder-
lassung oder ohne eine solche zu haben“ 
Eine Werkstatt ist also selbstverständ-
lich möglich und das Einzige was in der 
Werkstatt nicht passieren darf, ist dort 
beim Erstkontakt eine Bestellung ent-
gegen zu nehmen. Macht auch nichts, 
denn die Welt ist ja groß genug.

Gleichzeitigkeitsverbot
Viele Behörden bezweifeln, dass ein 
stehendes und ein reisendes Gewerbe 
gleichzeitig betrieben werden können. 
Den Einen wird gleich unterstellt den 
Meisterzwang umgehen zu wollen, den 
Anderen das reisende Gewerbe nur zum 
Schein auszuführen. Auf Grundlage die-

ser Logik kam schon manches Verfahren 
zustande. Korrekt ist es natürlich, beides 
anzumelden, damit man auch an jedem 
Ort der Welt Geschäfte abschließen 
kann. Übrigens: Dass ein Meisterbetrieb 
ohne Reisegewerbekarte nicht hausieren 
darf, wird hier gerne übersehen, denn 
ein Meister kann ja alles.

Adressensverbot
Viele Behörden glauben, das Adressan-
gaben im Reisegewerbe nicht erlaubt 
sind. Eine Behörde untersagte einem 
Reisenden sogar die Adressangabe auf 
seinen Rechnungen. Das Finanzamt hat 
sich königlich amüsiert.
Für Anstoß sorgen auch Baustellenschil-
der oder Autowerbung. Immer öfter 
mahnt die Wettbewerbszentrale anhand 
der darauf befindlichen Daten ab.

Verdienstbeschränken durch Wertgrenze
Reisende dürfen übrigens auch nichts 
verdienen. Herrn U. schrieb man sogar 
eine Wertgrenze für seine Friseurtätig-
keit in die Karte. 

Visitenkartenverbot
Siehe auch unseren Artikel auf Seite 25

Seit dem Frühjahr gingen mir diese 
Dinge so auf den Senkel, dass ich ei-
nen Entschluss gefasst habe. In meinen 
Landkreisen, in denen ich arbeite, darf 
das nicht vorkommen. Deshalb bin ich 
seit Jahren immer mal wieder auf den 
Ordnungsämtern und quatsche sie mit 
meiner Kritik voll. 
Dann las ich auch noch auf der Home-
page des Ordnungsamtes des Land-
kreises Osterholz, Reisegewerbe sei 
nur „ohne vorige Auftragsannahme“ 
möglich und als mir zur gleichen Zeit 
drei Reisegewerbetreibende auf ihrer 
Baustelle ihre Karten zeigten, musste 
ich feststellen, dass die Eintragungen 
überwiegen fehlerhaft oder mit illega-
len Zusätzen gespickt waren. Da platzte 
mir der Kragen und ich habe diese Pra-
xis beim Ordnungsamt reklamiert!

Nach drei Wochen war noch nichts pas-
siert. Erst als ich die Presse informierte 
und mit einer Unterlassungsklage droh-
te, bewegte sich etwas. Die Internetprä-
senz wurde gelöscht und erneuert. Und 
ich erhielt die Zusage, dass in die Karten 
keine illegalen Zusätze mehr eingetra-
gen würden.
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„Mitglieder des BUH kippten am Freitag 
den 11.04.2008 in einer symbolträchti-
gen Aktion den MEISTERZWANG vor 
dem Gebäude des Zentralverbandes des 
deutschen Handwerks (ZDH) in Ber-
lin.“ So titelte die Pressemitteilung nach 
einer Aktion zum Auftakt der Frühjahrs-
Mitgliederversammlung 2008.
Unabhängige HandwerkerInnen befrei-
ten sich mit einem herzhaften Tritt vom 
Zwang der Kammern. Und schon stürz-
ten große Buchstaben aus Schaumstoff 
historische Treppen hinab.
Obgleich sich dieser unerhörte Vor-
gang direkt vor den Toren der Hüter des 
Meisterzwangs vollzog, blieb er doch 
von jenen fast unbehelligt. Denn keiner 
der Spitzenvertreter des verkammer-
ten Handwerks wagte sich aus seinem 
Haus, um mit den HandwerkerInnen 
ins Gespräch zu kommen. Vielleicht 
ahnten sie bereits, dass sie eine gan-
ze Menge Kritik und Forderungen zu 
hören bekommen würden. Auf hohen 
Tafeln waren 33 Thesen angeschlagen, 
um darauf aufmerksam zu machen, 
dass im 21. Jahrhundert eine mittelal-
terliche Ständepolitik weder zeitgemäß, 
noch mit den demokratischen Prinzipi-

en Freiheit, Gleichheit und Solidarität 
vereinbar ist. Die Bundesrepublik ist 
neben Luxemburg das einzige europäi-
sche Land, welches die Berufs- und Ge-
werbefreiheit mit dem Meisterzwang im 
Handwerk beschneidet.
Damit dies nicht so bleibt, wird der 
„Meisterzwang“ noch in weiteren Städ-
ten Deutschlands fallen. Das beschlos-
sen die an der Aktion Beteiligten in 
Berlin. Wer Lust hat, bei sich zu Hause 
etwas Aufsehen zu erregen und den ört-
lichen Handwerkskammern ein wenig 
auf die Füße zu treten, melde sich bitte 
in der Geschäftsstelle. Dort lagert noch 
Aktions-Material und wartet darauf, von 
euch „getreten“ zu werden.
Auf der anschließenden Mitgliederver-
sammlung wurde unter den Anwesen-
den engagiert diskutiert, ob und wie 
diese Kontakte zum Bundestag im wei-
teren genutzt werden könnten. Im Zuge 
der Notwendigkeit, sich ein Stück weit 
an die Gepflogenheiten und Themen 
der ParlamentarierInnen anzupassen, 
plädierte die MV mit Nachdruck dafür, 
dass der BUH seine Ziele aufrecht und 
selbstbewusst einbringt, ohne sich ge-
genüber der Politik zu verbiegen.

Die Einzelnen und das Ganze 
 gehören zusammen
Bericht von der Frühlings-Mitgliederversammlung 
2008 in Berlin

Existenzgründung mit wenig Kapital und pfiffigen Ideen: Küchenbäckerin Idliko

er mehr geltend machen. Sinn macht die 
Umsatzsteuerbefreiung daher vor allem 
dann, wenn keine hohen Investitionsauf-
wendungen mit hohem Vorsteueranteil 
anfallen. Der Vorteil: ein geringerer Ver-
waltungsaufwand mit dem Finanzamt für 
das Unternehmen.

Verschieben der Umsatzsteuer- 
Voranmeldung: Ja oder Nein?
Auf Antrag kann ein Unternehmer die 
Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-
Voranmeldung um einen Monat verlän-
gern lassen. Diese Möglichkeit ist verlo-
ckend, denn für viele ist die Frist für die 
Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
knapp. Nachteil: man bekommt Geld erst 
einen Monat später zurück.

Einkommensteuer
Einkommensteuer muss von natürli-
chen Personen entrichtet werden. Sie 
hängt von der Höhe des Einkommens 
ab. Bei Einzelunternehmern oder Gesell-
schaftern von Personengesellschaften 
gilt: Werden keine Gewinne, sondern 
Verluste erwirtschaftet, so muss keine 
Einkommensteuer bezahlt werden. Die 
Verluste können sogar mit den Einkünf-
ten voran gegangener Jahre verrechnet 
werden (Verlustrücktrag: 2 Millionen für 
nur ein voraus gegangenes Jahr). Effekt: 
So können ggf. die zu zahlenden Steu-
ern für dies zurückliegende Jahr reduziert 
werden. Verluste können auch für kom-
mende Jahre geltend gemacht werden 
(Verlustvortrag). Verluste werden aber 
nur dann steuerlich berücksichtigt, wenn 
absehbar ist, dass das betreffende Un-
ternehmen auf Dauer Gewinne abwerfen 
wird.

Körperschaftsteuer
Die Körperschaftsteuer fällt ausschließ-
lich für Kapitalgesellschaften (GmbH, 
AG) oder Genossenschaften an, genauer: 
auf deren Gewinn. Dieser Gewinn kann 
ausgeschüttet oder aber im Besitz der 
Gesellschaft bleiben. Nicht ausgeschüt-
tete Gewinne (thesaurierte Gewinne) 
werden höher besteuert (40 %), aus-
geschüttete Gewinne werden mit 15 % 
(neu) besteuert. 

Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer betrifft alle Gewer-
betreibenden: Industrie, Handel, Hand-
werk, Dienstleistungen. Ausgenommen 
sind Freie Berufe und Landwirtschaft. 
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Auf der Mitgliederversammlung beka-
men nicht nur die Reisegewerbetreiben-
den viele Tipps. Zwei Reisegewerbler aus 
Berlin stellten ihre innovativen Geschäft-
sideen vor, die auch für das stehende Ge-
werbe anregend sein könnten: 
Der mobile Frisör, „Herr U“ (Sascha 
Uetrecht), beeindruckte mit seiner star-
ken Internetpräsenz. Durch seine eige-
ne Homepage und vor allem auch durch 
die Beteiligung an etlichen Foren und 
die elektronische Veröffentlichung von 
Berichten und Ereignissen ist er in der 
großen Metropole schnell bekannt ge-
worden und sogar zum besten reisenden 
Frisör Berlins gekürt worden (www.herr-
u-macht-haare.de). Wer also Spaß dar-
an hat, ein Internet-Tagebuch zu führen 
oder sich von seinen Kunden im Netz 
bewerten zu lassen, kann dies gegebe-
nenfalls als wirkungsvolle Werbung für 
den eigenen Betrieb nutzen.
Die fahrende Kuchenbäckerin Ildiko H. 
machte all jenen Mut, die mit relativ ge-
ringem Startkapital, aber mit unkonven-
tionellen Ideen ihre Existenz gründen 
wollen.Mit zwei haushaltsüblichen Back-
öfen, feinem Geschmack und Bäckerin-
nengeschick, natürlich Milch und Mehl, 
sowie anfangs einigen durchbackenen 
Nachtschichten, brachte sie sich auf die 
Speisekarten diverser Cafés in Berlin. 
Inzwischen hat sie einen festen Kun-
denstamm,  dem sie regelmäßig „ohne 
vorhergehende Bestellung ihre Bäcker-
Leistung anbietet“. Auch viele Kuchen-
liebhaberInnen wissen inzwischen, an 
welchen Tagen sie welche Kneipe auf-
suchen müssen, damit sie den gereisten 
Käsekuchen genießen können.

Die britische Limited, vergleichbar mit 
der deutschen GmbH, ist ein Spezial-
gebiet von Manfred Loose. Sie ist zwar 
in der Gründung nicht ganz billig und 
erfordert regelmäßigen Verwaltungs-
aufwand, bietet aber im Gegenzug die 
Möglichkeit, dem Meisterzwang ein 
Schnippchen zu schlagen. In einem 
Kurzworkshop erläuterte Manfred Loo-
se die Vor- und Nachteile dieser Gesell-
schaftsform. Darüber hinaus wusste er 
auch über die Neuigkeiten des Steuer-
rechts im Jahr 2008 zu berichten.
Nach vielen Debatten über den Verband 
und das Handwerk warf die Mitglieder-
versammlung auch einen Blick über 
den eigenen Tellerrand, der eigenen 
Belange und wandte sich einem Thema 
zu, das uns alle angeht, nämlich den 
sich immer weiter ausdehnenden Über-
wachungsbefugnissen und Methoden 
des Staates. Der Freiheitsredner Ricar-
do Christof Remmert-Fontes erklärte 
die komplexen Wirkungszusammen-
hänge von einzelnen Maßnahmen, die 
zunächst harmlos erscheinen, in ihrer 
Summe jedoch zu einer gravierenden 
Einschränkung der Bürgerrechte füh-
ren.
Der BUH beweist unter anderem in die-
ser Auseinandersetzung, dass es ihm 
nicht nur um das Erstreiten von Berufs-
rechten für einzelne HandwerkerInnen 
geht, sondern dass ihm eine freiheitli-
che Gesellschaft am Herzen liegt. Die 
Unterstützung für einzelne Handwer-
kerInnen und das Engagement für ge-
samtgesellschaftliche Veränderungen 
sind nicht voneinander zu trennen, sie 
gehören zusammen.

Der Meisterzwang wurde von der Treppe des ZDH gekippt

Die Gewerbesteuer wird von den Kom
munen auf alle Gewinne eines Unter
nehmens erhoben. Sie dient der Finan
zierung der Kommunen, und die letzt
endliche Höhe wird von diesen auch 
selbst festgesetzt.
Die Gewerbesteuer ist dabei zunächst 
abhängig vom Gewinn eines Unterneh
mens. Dieser ist Grundlage für kompli
zierte Steuerberechnungen, die hier nicht 
näher dargestellt werden sollen. Wichtig 
ist: Das Ergebnis dieser Berechnungen 
multiplizieren die Gemeinden dann mit 
einem eigenen Prozentsatz (Hebesatz). 
Dieser variiert derzeit – je nach Standort 
– zwischen einigen wenigen und über 500 
Prozent. Nicht selten gelten daher selbst 
für unmittelbar benachbarte Standorte 
deutlich unterschiedliche Konditionen. 
Beispiele: Hebesatz Köln: 450 %, Hebes
atz Wesseling: 390 %. Wichtig ist daher 
auch der Blick auf den Hebesatz bei der 
Standortwahl. So lassen sich durch die 
Wahl des Standortes jährlich mehrere 
tausend Euro einsparen. 
Der Anrechnungsfaktor bei der Einkom
menssteuer wird von 1,8 auf 3,8 erhöht, 
allerdings wird die Gewerbesteuer nicht 
mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig 
sein. Die Steuermeßzahl wird von 5 % 
auf 3,5 % gesenkt. Dabei ist der Freibe
trag auf 100.000 € erhöht worden und 
Dauerschulden werden nicht mehr hin
zugerechnet. Andere Hinzurechnungen 
wurden jedoch erhöht und zwar

 25 % von allen Zinsen•	
 65 % der Mieten •	
 20 %•	    der Leasing – und Lizenz

gebühren
Vor allem der Anteil der Miete wird den 
Gewerbesteuergewinn künstlich erhö
hen.

Neue Regeln für die Abschreibung  
(ab 1.1.2008)

Abschaffung der degressiven Abschrei
bung
Wirtschaftsgüter mit einem Anschaf
fungs/Herstellungskosten bis zu 150 € 
Netto sind nun – zwingend – sofort 
Betriebsausgaben. Besondere Aufzeich
nungspflichten entfallen, bei mehr als 
150 € bis 1.000 € müssen sie einen 
Sammelposten einrichten der zwingend 
über 5 Jahre gewinnmindernd aufzulösen 
ist, auch wenn das Wirtschaftgut vorher 
untergeht oder aber veräußert wird. (dies 
sind die „alten“ GWG)
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Der ehemalige Arbeitsmi-
nister (von 1998 bis 2002) 
Walter Riester hat in der 
Fernsehsendung „Links 
Rechts“ auf N24 eigene 
Schwarzarbeit gestanden. 
Riester berichtete über sei-
ne Schwarzarbeit zwischen 
1967 und 1969: „Damals 
hat mein Chef auch un-
interessante Kleinaufträ-
ge angenommen, in der 
Hoffnung später auch mal 
einen größeren Auftrag 
zu bekommen. Da hat er 
uns gesagt: Kommt Jungs, 
kauft bei mir das Material 
und macht das mal so.“ 
Schuldbewusst gibt Riester 
zu Protokoll, es sei ein Fehler gewesen, 
die Einnahmen nicht zu versteuern. Die 
Straftat wird für den 64-Jährigen aber 
ohne Folgen bleiben. Der Fall ist längst 
verjährt.

Fliesen für den Ex-Minister
Wir sandten dem heutigen Fliesenleger-
meister und Bundestagsabgeordneten 
20 schwarze Fliesen an sein Berliner 
Büro, Zitat: „...Wir würden dabei gerne 
einen Beitrag zu Ihrer Resozialisierung 
in Sachen ‚unerlaubte Handwerksaus-
übung’ leisten. Vielleicht können Sie 
sich vorstellen, für uns die mitgesand-
ten schwarzen Fliesen zu beschriften, 
etwa:

‚Es geht auch ohne Schwarzarbeit’•	
‚Raus aus der Schwarzarbeit – rein in •	
die Selbständigkeit’
Ihrer Kreativität sind da keine Gren-•	
zen gesetzt...“

So machten sich Jonas und Oliver nach 
dem Gespräch mit der Grünen Abgeord-
neten Andrae auf den Weg zum Büro 
des ehemaligen Schwarzarbeitbekämp-
fungsministers Riester. Die Abgeord-
netenbüros sind Hochsicherheitstrakte 
– hier kommt man nur schwer herein, 
und  alles was ins Gebäude gelangt wird 
durchleuchtet. So wurden wir auch nicht 
vorgelassen, aber eine Mitarbeiterin des 

SPD-Abgeordneten kam ins Foyer, wo 
wir einige Worte wechselten.
Herr Riester habe noch keine Zeit gefun-
den, wir könnten die Fliesen aber gerne 
mitnehmen, damit wir anderntags für 
die Aktion nicht ohne Fiesen stünden“ 
Wir machten ganz deutlich, dass wir 
Zeit haben und die Fliesen auch gerne 
zu einem ganz andern Termin wieder 
abholen würden, sobald Herr Riester 
die Fliesen beschriftet habe. Der Dame 
war das Gespräch mit Jonas und Oliver 
sichtlich unangenehm. 
Zwischenzeitlich bekamen wir telefo-
nisch die Nachricht, die Fliesen seien al-
lesamt kaputt gegangen und daher nicht 
mehr beschriftbar. Nun ja, es werden ja 
immer noch Fliesen hergestellt….
Was sagte Walter Riester noch auf die 
Frage, ob er niemals schwarz gearbeitet 
habe? : „Doch, das habe ich auch. Das ge-
hört zur Ehrlichkeit. Das ist schon längst 
verjährt.“ 
Nun ja – Herr Riester: wir senden Ihnen 
noch mal ganz frische schwarze Fliesen, 
verbunden mit der Hoffnung, dass Sie 
uns Ihre Haltung gegenüber Handwer-
kern darlegen, die wegen des Vorwurfes 
der Schwarzarbeit zu Unrecht verfolgt 
werden.
Wir meinen: „Das gehört zur Ehrlich-
keit“.

Tabu-Bruch – Riester gesteht 
Schwarzarbeit
Ehemaliger Bundesarbeitsminister gesteht Schwarzarbeit – 
und duckt sich weg

Investitionsabzugsbetrag/Ansparab-
schreibung (1.1.2008)
Die Ansparabschreibung wird auf 3 Jah-
re verlängert und darf in 3 Jahren für je-
den Betrieb die 200.000 € Grenze nicht 
übersteigen.
Bei bilanzierenden Unternehmen darf der 
Wert des Betriebsvermögens den Betrag 
von 235.000 € nicht übersteigen.
Bei Einnahme-Überschußrechnung nach 
§4 darf der Gewinn 100.000 € nicht über-
steigen; bei Land- und Forstwirtschaft darf 
der Wert 125.000 € nicht übersteigen.
Genauere Benennung des Wirtschaftsgu-
tes seiner Funktion nach, für das der In-
vestitionsabschlag gebildet wird (bisher 
nur hinreichende Bezeichnung)

sonstiges (ab 1.1.2008)
Sparerfreibetrag ist nun für alles 801 € 
/1.602 €; der Abzug der tatsächlichen 
Werbungskosten ist ausgeschlossen.

Spenden
Anhebung der Höchstsätze für den Spen-
denabzug von 5 % und 10 % auf einheitlich 
20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte, 
die Höchstgrenze für Unternehmen liegt 
nun bei 4 % der Gesamtumsätze, Spen-
denvortrag ohne zeitliche Begrenzung, 
Zuwendungen an Stiftungen sind bis zu 1 
Mio. möglich.

Freibetrag für ehrenamtliche Arbeit 
500 € nur nebenberufliche Tätigkeiten, 
keine Übungsleiterpauschale

Ständiger Wechsel des Kleinunterneh-
merstatus möglich (Beschluß BFH 07) 
Ein Unternehmer kann seinen Status auch 
dann verlieren, wenn er nur durch einen 
einzigen Umsatz im Jahr die Umsatzgrenze 
von 17.500 € überschreitet. Dies gilt selbst 
dann, wenn zu Beginn des darauffolgenden 
Jahres feststeht, dass der Jahresumsatz 
wieder unter die Grenze von 17.500 € fällt. 
Nun wird gleich nach der Überschreitung 
der Wechsel im nächsten Jahr vollzogen.

Besonderheiten bei Einnahmeüber-
schussrechnung: regelmäßig wieder-
kehrenden Einnahmen oder Ausgaben 
Nun können die gezahlten Umsatzsteu-
erbeträge, die im nächsten Jahr bezahlt 
wurden in das Bezugsjahr hineinneh-
men, wenn die Bezahlung innerhalb der 
10 Tage erfolgt ist. Dies gilt ebenso für 
z.B. Zahlungen aus der Behörde für die 
Kinderbetreuung.
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BUHBUH Mitgliederversammlung

Anfang des Jahres lud das Büro der 
wirtschaftspolitischen Sprecherin der 
Bundestagsfraktion der Grünen, Kers-
tin Andreae zu einem Runden-Tisch-
Gespräch. Geplant war ein Gespräch 
zwischen den Grünen, dem ZDH, dem 
IF-Handwerk und dem BUH über die 
Situation im Handwerk. Uns wurde 
jedoch umgehend mitgeteilt, dass der 
ZDH nicht an einem Tisch mit uns zu 
sitzen wünsche.
So kam es dann am Rande unserer MV 
in Berlin zu einem Treffen mit Holger 
Weber, dem wissenschaftlichen Mitar-
beiter von Kerstin Andrae und Dr. Birgit 
Soete, der Grünen Referentin für Wirt-
schaftspolitik. Die Bundestagsabgeord-
nete kam später für eine halbe Stunde 
hinzu.
Leider zeigten sich unsere Gesprächs-
partner als nicht gut vorbereitet. So 

mussten wir beide viel Aufklärungsar-
beit leisten und es blieb keine Zeit, sich 
auf Ziele und Gemeinsamkeiten hin zu 
vereinbaren.
Nach einiger Zeit des Gesprächs bemerk-
te die Bundestagsabgeordnete, sie habe 
nun verstanden, wir würden einen Beruf 
ausüben, in dem man uns verfolge. Vom 
Blitz getroffen hörten wir ihre anschlie-
ßende Frage, warum wir nicht einfach 
den Beruf wechselten? Wir werden also 
noch viel reden und schreiben müssen.
Die Grünen haben sich neu aufgestellt. 
Alle unsere früheren Gesprächspartner 
haben die Fraktion verlassen. Somit be-
steht die Chance auf einen Neuanfang, 
aber es ist auch vieles wieder neu auf-
zubauen.
Frustriert verließen wir die Parlamen-
tarische Vertretung. Aber wir nahmen 
auch etwas für unsere weitere Arbeit 

mit. So werden wir voraussichtlich im 
Herbst ein gemeinsames Arbeitstreffen 
mit Mitarbeitern aller Fraktionen ver-
anstalten. Dort werden wir Impulse in 
alle Fraktionen senden, rechtzeitig zur 
Bundestagswahl 2009.
Fazit: Der Weg bleibt steinig, aber es 
geht voran.

Gespräch mit einer Bundestagsabgeordneten und: 
Der ZDH  meidet uns!

Auf ein Bier mit dem Staatsekretär für Handwerks-
angelegenheiten.

Kerstin Andreae 
(MdB), BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, 
wirtschaftspoliti-
sche Sprecherin 
der Bundestags-
fraktion

Nachdem wir unsere Vorbereitungen 
zu unserm Aktionstag in Berlin abge-
schlossen hatten, machten wir uns in die 
Kneipenszene Berlins auf. Unser Ziel 
war die Kontaktaufnahme zu Abgeord-
neten beim Feierabendbier.
Nach einer Stunde ohne politischen 
Kontakt, diskutierten wir darüber, in 
ein Speiselokal zu wechseln und den 
Versuch aufzugeben. Da betrat Hartmut 
Schauerte, parlamentarischer Staatse-
kretär im Bundeswirtschaftsministeri-
um und damit höchster deutscher Be-
amter für Handwerksfragen, das Lokal.
Zu unserer Überraschung nahm sich 
Schauerte, der auch Mittelstandsbeauf-
tragter der Bundesregierung ist, überra-
schend viel Zeit für Gespräche mit uns. 
Sogar an Angelika Baumbach erinnerte 
er sich, die für die Selbständigkeit ihres 
Mannes einen intensiven Kampf mit Be-
hörden, Ministerien und der Handwerks-
kammer Düsseldorf geführt hatte. Nach 
Monaten großen Engagements erhielt 
Ralf Baumbach schließlich die so lange 
verweigerte Ausnahmegenehmigung.

Über das damalige Verhalten der Kam-
mer Düsseldorf schüttelte Schauerte den 
Kopf. Der Staatssekretär wollte uns nicht 
abnehmen, dass das Verfassungsgericht 
bislang 19 Mal Hausdurchsuchungen 
bei Handwerkern gerügt habe (Stand 
April 08!). Das Verfassungsgericht ent-
scheide zwei v i e l l e i c h t drei Mal 
zu einem Sachverhalt, spätestens dann 
sei die Sache für Karlsruhe jedoch erle-
digt, so Schauerte ungläu-
big. Zum Beweis trugen 
ihm Tobias und Jonas 
am folgenden Tag eine 
gebundene Ausgabe mit 
15 Entscheidungen des 
höchsten Gerichts ins 
Ministerium.
Im Verlauf der Unter-
haltung wies Oliver den 
Staatssekretär auch dar-
auf hin, dass es seit 1998 
kein Gespräch des Minis-
teriums mit dem BUH 
mehr gegeben habe und 
fragte, wie häufig in der 

Zwischenzeit Gespräche mit dem ZDH 
geführt worden seien. Schauerte meinte, 
mit dem ZDH sei man ständig im Kon-
takt und von dort kämen auch laufend 
neue Argumente, unsere dagegen blie-
ben immer die Gleichen. Bleibt für uns 
die Frage an Herrn Schauerte, warum 
er denn dann seit zehn Jahren unseren 
richtigen Argumenten so hartnäckig 
ausweicht?

Zeit für den BUH beim Feierabendbier: Hartmut Schauerte (rechts)



16     FREIBRIEF NR. 1/2008 www.buhev.de

Handwerk Einstand

Jonas Kuckuk plaudert aus dem 
 Nähkästchen.
Ich lebte gerade seit einem Jahr bei 
meinem Vetter auf dem Lande, war fast 
Ende Dreißig und wusste noch immer 
nicht so recht in welche Richtung ich 
meinen beruflichen Weg gehen sollte. 
Politisch war ich immer aktiv, aber we-
der eine Ausbildung noch ein Studium 
konnten mich vom Hocker reißen. Zwei 
Jahre arbeitete ich für ein Rechenzen-
trum und die Angestelltenkammer als 
DTP-Fachkraft. Bis dahin hatte ich üb-
rigens noch nie etwas mit Computern 
zu tun.
Im Frühjahr verliebte ich mich in eine 
Kleinanzeige. Gesucht wurden Prak-
tikanten für „anderes Reiten“. Mein 
Herz schlug höher, und ich guckte mir 
den Laden mal an. Eigentlich rechne-
ten die anderen Reiter wohl mit einem 
zahmen und fleißigen Mädchen, aber 
plötzlich stand ich vor der Tür und 
meinte: Ich will! Von Pferden war ich 

begeistert, vom Reiten weniger. Aller-
dings hielt ich es dort nicht besonders 
lange aus und musste mich wegen 
der seltsamen mittelalterlichen Ar-
beitsbedingungen nach vier Monaten 

nach was anderem umsehen. Es gab 
Bedarf an Handlangern auf dem Bau. 
Ich arbeitete hier und da mit Tischlern 
oder Zimmerleuten auf den Höfen der 
Umgebung, bis mich ein Architekt als 

Mein erstes Mal von Jonas Kuckuk

Eine neue Serie über BUH-Handwerker, wie sie zum Handwerk kamen, welchen Weg sie 
gingen und wo sie heute stehen – ohne stehendes Gewerbe.

Für meine Juni-Baustelle benötigte ich einmal dringend einen 
Handlanger. Eines morgens stand Kai auf unserer Baustelle 
und packte ziemlich gut mit an.

Im Interview: Kai Abroscheit, Dachdeckermeister

Freibrief: Kai, erzähl uns doch mal, wie sah Dein Einstieg in 
die Dachdeckerei aus?
Kai Abroscheit: Damals war ich noch LKW-Fahrer und ohne Job. 
Dann habe ich über einen Bekannten das Angebot erhalten, als 
Handlanger auf einer Baustelle zu arbeiten. Das war dann mein 
erster Einsatz und dort habe ich auch Jonas kennen gelernt.

Freibrief: Was hat Dir an der Arbeit auf dem Bau gefallen?
Kai Abroscheit: Da wurde ich sofort akzeptiert und auf gleicher 
Augenhöhe behandelt. Das Arbeitsklima war sehr kollegial, je-
der unterstützt den anderen, ohne Zwang und mit geregelten 
Arbeitszeiten. Überhaupt haben wir selbst die Regeln für unsere 
Arbeit festgelegt. Also bei schlechtem Wetter haben wir erstmal 
eine Arbeitsbesprechung eingeschoben. Es sollte sich niemand 
bei seiner Arbeit gesundheitlich kaputt machen. Darin waren 
sich alle einig. Der seinerzeit älteste Kollege macht heute mit 75 
Jahren immer noch seinen Job. Diese Art zu arbeiten hat mir sehr 
gefallen, so wollte ich das auch für mich.

Jonas hat damals viel zu meinem guten Eindruck beigetragen. Er 
hat ein unglaubliches Fachwissen drauf, ständig neue Ideen und 
dabei noch eine witzige, lockere Art. Klar, manchmal ist er auch 
zu idealistisch und nervt seine Kollegen, wenn er sich in etwas 
verbissen hat. Letztendlich kann ich aber sagen, dass es Jonas 
war, der meine Begeisterung geweckt hat und entscheidend für 
meinen Einstieg ins Handwerk war.

Freibrief: Dabei ist dann aber nicht geblieben?
Kai Abroscheit: Im Lauf der Zeit habe ich mir die Frage gestellt, 
ob ich mich weiter und ausschließlich auf die Reetdachdecke-
rei spezialisieren sollte. Die sind ja sowas wie die Edelschrauber 
des Dachdeckerhandwerks. Wichtig war mir zum einen meine 
Unabhängigkeit und zum anderen möglichst vielseitig zu sein. 
Deshalb habe ich mich später entschieden, eine überbetriebliche 
Gesellenprüfung im Ausbildungszentrum in St. Andreasberg im 
Harz zu machen. Den Meister habe ich dann gleich noch dran-
gehängt das ging, da gerade die Handwerksordnung novelliert 
worden war. An der Ausbildungsförderung stottere ich zwar noch 
ab, aber ich muss mich bei meiner Arbeit nicht mit Gängelei oder 
Auflagen rumschlagen. Trotzdem stehe ich hundertprozentig zur 
Berufsfreiheit, wie sie der BUH vertritt und bin gegen Privilegien 
für Meister.
Das Gespräch für den Freibrief führte Mario Simeunovic

Reetdachdecken ist ansteckend
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Einstand Handwerk

Handlanger an einen Reetdachdecker 
vermittelte.
Morgens kam ich mit meiner Yamaha 
SR 500 auf den Bau und wurde zu-
nächst von Reetdachdecker Herbert, 
damals etwa 65 Jahre, nicht ganz ernst 
genommen. Der 14 Meter hohe Speicher 
war voll eingerüstet und ich sollte das 
Reet hochtragen. Ein langer Weg, der 
mich sportlich reizte, aber die Bänder 
lagen schnell voll und so schaute ich 
dem Dachdecker aus Langeweile bei der 
Arbeit zu. Irgendwann merkte Herbert 
dann, dass ich gar nicht so blöd war wie 
ich aussah und überdies gut und tüch-
tig anpacken konnte. Immer wenn Her-
bert mich nicht brauchte, arbeitete ich 
parallel für die Zimmerei ein Stockwerk 
tiefer. Anschließend ging ich am Abend 
noch glücklich und bereits gut trainiert 
zum Teakwondo. 
Eine Lehre wollte ich nie machen. Die 
Arbeitsbedingungen von Lehrlingen im 
Handwerk fand ich Scheiße, und autori-
täre Meister gingen mir schon vom Prin-
zip her auf den Geist. Das Schlimmste 
allerdings war, noch mal zur Schule ge-
hen zu müssen. Das kam für mich gar 
nicht in Frage. Vollkommen begeistert 
vom Reetdachdecken machte ich einen 

Strich unter meine Dogmen und dachte 
mir, eine Lehre in diesem tollen Hand-
werk, dass machst du trotzdem. Haupt-
sache ich lerne das. Doch das Reetdach-
decken war gar kein Lehrberuf und so 
bin ich noch mal davon gekommen, 
suchte mir stattdessen eine Firma, bei 
der ich mitarbeiten konnte, bis ich oder 
sie nicht mehr wollten.
Auch bei meinem zweiten beruflichen 
Standbein, der japanischen Finger-
druckmassage, kam ich übrigens vom 
Regen in die Traufe. Auch hier ist ein 

Heilpraktikerschein, bzw. Medizinstu-
dium nötig, um selbstständig arbeiten 
zu können.
Schon während der Ausbildung zum 
Shiatsu-Praktiker hatte ich Lust, Semina-
re zu geben, Behandlungen und Work-
shops anzubieten. Diese „Schein“-welt 
war jedenfalls nicht für mich gemacht 
und sie wird kaum überleben. 
Mein allererstes Mal war das Stalldach 
meines Vaters. Mit 14 deckten wir Kin-
der das alte Hohlpfannendach um. Es ist 
bis heute dicht.

Tischlerinnen treffen sich auf Schloss Buchenau
Vom 18. bis 21. September 2008 tagt das 
Forum der Fachfrauen in der Holzbran-
che auf dem Renaissanceschloss in der 
Mitte Deutschlands.
Ob als Meisterinnen, Gesellinnen, Tech-
nikerinnen, Gestalterinnen, Restaurato-
rinnen, Kursleiterinnen, als Selbststän-
dige und Angestellte, im Handwerk, im 
öffentlichen Dienst oder in der Indus-
trie, die Fachfrauen der Holzbranche 
sind heute überall präsent.
Trotzdem zählen sie noch immer zu 
einer Minderheit in ihrem Berufsstand 
und werden häufig mit den daraus re-
sultierenden Problemen konfrontiert. 
Dem begegnen die Tischerlinnen seit 
fast 20 Jahren mit ihrer Plattform des 
Austausches, der Vernetzung und der 
Weiterbildung.
Theorie-  und praxisorientierte Work-
shops bieten die Möglichkeit, einmal in 
andere Gewerke hineinzuschnuppern. 
Die Erweiterung der eigenen Fachkom-

petenz soll das berufliche Selbstvertrau-
en der Teilnehmerinnen stärken und 
greift dabei auch gesellschaftliche For-
derungen wie dem nach lebenslangem 
Lernen auf. Das breit gefächerte An-
gebot reicht von Teamwork, Zeit- und 
Selbstmanagement, über Beton gießen 
bis hin zum Intarsien legen.
Da die Tischlerinnen die jährlichen 
Treffen ausschließlich ehrenamtlich 
organisieren, sind sie dankbar für jede 
Unterstützung. Ansprechpartnerin 
für Sachspenden zum Thema Holz 
und Handwerk, für die Tombola oder 
Geldspenden ist Sonja Zinser, Tel.: 
0711 9595140
Weiterführende Informationen finden 
interessierte Holzfachfrauen im Inter-
net unter:  www.tischlerinnen.de  
per Email: 
Tischlerinnen.info@gmail.com 
oder telefonisch: 
Vanessa Charlemagne, Tel.: 0511 213655
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Handwerk „Schwarzarbeit“

„Unsere Privatsphäre wurde vorsätz-
lich und sinnlos verletzt“, sagt Stefan 
Klemm und die Wut ist seiner Stimme 
anzuhören. Die Durchsuchungen liegen 
für ihn und seinen Kollegen Andreas 
König mittlerweile sechs Jahre zurück. 
Die damals blanken Nerven sind der 
Gewissheit gewichen, dass sie gänzlich 
den Respekt vor Behörden, Ämtern oder 
der Innung verloren haben. Aus gutem 
Grund – mussten die beiden Dachde-
cker im Reisegewerbe aus Steinbach-
Hallenberg in Thüringen doch durch 
sämtliche Instanzen gehen bis vor das 
Bundesverfassungsgericht, um Recht zu 
bekommen.
„Geld kann hier nicht mehr als Genug-
tuung bedeuten“, sagt Rechtsanwältin 
Hilke Böttcher, Fachanwältin für Ver-
waltungsrecht, „es kann aber den an-
gerichteten Schaden nicht wieder gut 
machen.“ Um diesen geltend machen 
zu können, müssen die materiellen und 
immateriellen Schäden nun in Zahlen 
ausgedrückt werden.
„Der persönliche und psychische Scha-
den lässt sich gar nicht beziffern“, sagt 
Klemm. Seine Lebensgefährtin hat sich 
wegen der Belastung getrennt. Der 
Schrecken, der den Eltern von König bei 
der widerrechtlichen Durchsuchung des 
Elternhauses eingejagt wurde, ist auch 
nicht zu beziffern. 
Die andauernden Sorgen auch wegen 
der finanziellen Belastungen für An-

wälte und Gerichte sind allenfalls unge-
zählte durchwachte Nächte. Sogar der 
geschädigte Leumund lässt sich nur an-
hand der zurückgegangenen Auftragsla-
ge abschätzen. 
Dass ihr Ruf geschädigt wurde, steht au-
ßer Frage – haben doch das Landratsamt 
Schmalkalden, dessen Ordnungsamts-
dienstleiter Karl Luck, Zoll und Polizei 
nichts unversucht gelassen, die beiden 
Reisegewerbler existenziell zu bedrohen. 
Neben andauernden Baustellenkontrol-
len und Observationen bekamen nahezu 
sämtliche Kunden behördlichen Besuch 
und den entsetzen Leuten wurde vorge-
worfen, Schwarzarbeiter beschäftigt zu 
haben. Namen und Adressen stammten 
aus den bei der rechtswidrigen Durchsu-
chung mitgenommenen Geschäftsun-
terlagen. Natürlich ist niemand mehr 
bei den früheren Auftraggebern vorbei 
gegangen, um zu sagen, dass es mit 
„Brigade König“ doch alles seine Ord-
nung hat.
„Die sollen bluten“, sagt Klemm und ist 
der Meinung, die Schadensersatzsum-
me müsse auf ganz anderem Weg aus-
gedrückt werden: „Wenn es schon zwei-
hunderttausend Euro Bußgeld kostet, 
wenn ich ohne Meister einen Ziegel auf 
das Dach lege, was kostet es dann das 
Landratsamt, wenn es bei unbescholte-
nen Bürgern eine verfassungswidrige 
Hausdurchsuchung initiiert?“, gibt er 
zu bedenken, „das muss doch in ein re-

latives Verhältnis gebracht werden, da 
ist eine Millionen nicht annähernd aus-
reichend.“ Doch diesen Bußgeld-Katalog 
für den Staat und seine Behörden gibt 
es nicht, deshalb muss jede Forderung 
belegt und bewiesen werden plus eine 
Summe X als Schmerzensgeld.
In jedem Fall sei es sinnvoll, nach den 
gewonnenen Bundesverfassungsbe-
schwerden auf Schadensersatz und 
Schmerzensgeld zu bestehen, ist Anwäl-
tin Böttcher überzeugt. Von den Fällen, 
die sie vor dem Bundesverfassungsge-
richt erfolgreich vertreten hat, kämpfen 
vor allem die BUH-Mitglieder weiter 
um Gerechtigkeit. Dies sei ein wichtiges 
Signal, denn „schließlich gibt es noch 
immer Hausdurchsuchungen und das 
wird sich erst ändern, wenn die Behör-
den endlich wissen, was ihnen blüht.“ 

Sonja Höstermann

„Die sollen bluten!“
Brigade König fordert nach gewonnen Verfassungs-
beschwerden Schadensersatz und Schmerzensgeld
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Für dieses Schild haben Klemm und König sogar einen 
Prozess gegen die Dachdecker-Innung Thüringen 

gewonnen. (FREIBRIEF berichtete 1/2004)

„Brigade König“ hier in der hohen Kür der Ziegel-Jonglage zu 
sehen. Der Firmenname ist entstanden aus einem Fax der 
Dachdecker-Innung an das Landratsamt, das den Zoll alarmieren 
sollte, um deren Baustelle zu kontrollieren. Darin hieß es wört-
lich: „Brigade König ist wieder aktiv. Eilt!“ Diesen Begriff haben 
Klemm und König übernommen und auf ihr Schild geschrieben.

Stefan Klemm (links) und Andreas König wollen 
jetzt für die erlittenen materiellen Schäden und für 
die psychischen Belastungen entschädigt werden. 
Ihre Haus- und Firmendurchsuchungen waren 
verfassungswidrig, weil ihr verfassungsmäßig 
verbrieftes Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung missachtet wurde [Art. 13 Abs. 1 und 
Abs. 2 GG].
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Meisterzwang Handwerk

Adrian Baumbach ist ein aufgeweck-
tes Kind. Als sein Vater kurz vor Weih-
nachten 2006 entlassen wurde, hatte 
er Angst, sein Papi würde von nun an 
weder rasieren noch waschen und wür-
de am Ende warten müssen, bis Kurt 
Beck vorbeikommt, um ihm eine Stelle 
zu vermitteln. Das hatte der Vorsitzende 
der SPD seinerzeit nämlich schon sehr 
publikumswirksam getan. „Wenn sie 
sich waschen und rasieren, haben sie in 
drei Wochen einen Job.“, meinte Beck 
und sorgte auch für entsprechende An-
gebote.
Jedenfalls hat sich Adrian gedacht, dass 
könnte schon dauern, eh Herr Beck vor-
bei kommt. Und weil darauf nun kein 
Verlass ist, hat sich Adrian gefreut, als 
sein Papi die Gelegenheit ergriff, um 
sich als Maler und Lackierer selbststän-
dig zu machen. Doch schnell mussten 
Adrian und sein Vater lernen, dass zur 
Selbstständigkeit bei Handwerkern 
auch immer so komplizierte Begriffe 
wie „Handwerksordnung“, „Meister-
zwang“ und „Inländerdiskriminierung“ 
gehören. Selbst das große kluge Buch 
der Grundrechte, in dem vom Recht, Be-
ruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstät-
te frei wählen zu können, zu lesen ist, 
schien doch nicht überall und für alle 
Menschen gültig zu sein. Warum das 
Grundrecht auf einmal weg war oder für 
seinen Vater nicht gültig, darüber sollte 
Adrian noch einges erfahren.

Doch zunächst wunderte sich Adrian 
sehr und so griff er zu Papier und Stift 
oder vielmehr seine Mutter griff dazu. 
Schreiben konnte er ja noch nicht, da-
mals mit seinen zweieinhalb Jahren. 
Das war der Auftakt für eine Serie von 
Briefen und vielen Telefonaten, die Adri-
ans Mutter mit Politikern, Richtern und 
Lobbyisten geführt hat. Darunter so pro-
minente Persönlichkeiten wie Angela 
Merkel, Bundespräsident Horst Köhler 
und der Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Papier.
Verzweifelt, aber unnachgiebig entstand 
Brief auf Brief und wurden hartnäckig Te-
lefonate geführt mit einem Ziel: endlich 
herauszufinden, warum sein Vater nicht 
arbeiten durfte. Warum für Handwerker 
aus anderen EU-Ländern offenbar nicht 
galt, was seinem Vater die selbstständige 
Existenz so schwer machte. Viel Aufklä-
rung haben die Angeschriebenen dabei 
nicht geleistet – wenn überhaupt nach 
intensivem Nachfragen mal ein Reakti-
on kam. Immerhin Herr Prof. Dr. Papier 
bedachte den kleinen Adrian mit einem 
Stapel des Materials, dem er seinen Na-
men verdankt.
Angefangen mit der Briefaktion ent-
spann sich ein langer zäher Kampf, bei 
dem es um nichts weniger als die Exis-
tenz der Familie Baumbach ging. Doch 
nach anfänglichem Zögern konnte der 
Abgeordnete Uwe Schummer (CDU) für 

die Sache gewonnen werden. Politischer 
Druck war nötig, sonst würde Malerge-
selle Baumbach vermutlich heute noch 
auf seine Ausnahmegenehmigung war-
ten. Im Kern ging es der Kammer auch 
darum, die Kontrolle über die Zulas-
sungsbedingungen nicht zu verlieren. 
Wenn Teile der Meisterprüfung, die zur 
Gefahrenabwehr verzichtbar sind, nicht 
mehr vor der Kammer abgeleistet werden 
müssen, reduziert sich deren Einfluss 
erheblich, ist die Steuerung des Zugangs 
zum Gewerbe nicht mehr möglich.
Betriebswirtschaftliches Wissen gehört 
zum Rüstzeug jeder Selbstständigkeit, 
aber dient es auch der Gefahrenabwehr? 
Dass im Falle des Malergesellen Baum-
bach nach einem halben Jahr Kampf die 
Ausnahmegenehmigung doch erteilt 
wurde, hat auch damit zu tun, dass die 
Kammer offenbar keinen Musterprozess 
und damit ein Grundsatzurteil riskieren 
wollte. Galt es doch, die Gefahr abzu-
wenden, am Ende nur noch für sicher-
heitsrelevante Prüfungen zuständig zu 
sein. MS 

Von Papiertigern und Inländerdiskriminierung
Ein Jahr lang kämpften Adrian Baumbach und seine Familie gegen Behördenwahnsinn

Ich glaube, das war er: der Kampf unseres Lebens. David 
gegen Goliath... aber wer die Geschichte kennt, weiss, dass 
David gewinnt.
Bei uns zeichnete sich das altbekannte Bild: Handwerker, 
arbeitslos, kein Meisterbrief und nach genauerem Hinsehen 
die Frage nach dem WARUM. Warum darf man in diesem 
Land als Handwerker ohne Meisterbrief nicht selbständig in 
seinem Gewerk arbeiten?
Statt andere für uns kämpfen zu lassen und abzuwarten bis 
der Gesetzgeber oder das Bundesverfassungsgericht endlich 
die Rechtslage ändert, haben wir die Ärmel hochgekrempelt 
und selbst gekämpft. Für uns; für unser Recht ! Und hoffent-
lich auch für andere.
Mit Unterstützung unseres Bundestagsabgeordneten Herrn 
Schummer (CDU) haben wir versucht eine Ausnahmege-

nehmigung zu erhalten. Dies wurde jedoch (wie sollte es 
auch anders sein!) abgeblockt. 
Unermüdlich haben wir weiter gemacht: telefoniert, ge-
schrieben, sogar an die Zeitung haben wir uns gewandt, 
so dass nachher ein regelrechter „Druckkessel“ entstanden 
ist.
Aber: Nach hartem Kampf haben wir es geschafft. Die Hand-
werkskammer Düsseldorf hat endlich eine Ausnahmege-
nehmigung ausgestellt.
Die Zeit der schlaflosen Nächte ist endlich vorbei. Nicht 
mehr mit dem Gefühl zu arbeiten: Ich tue hier was unrech-
tes. Alles was ich mache, darf ich jetzt auch!
Wir können jedem nur empfehlen: KÄMPFEN lohnt sich. 
Wendet euch an eure MdB´s, MdL´s und schreibt die zustän-
digen Leute an. Seid aktiv. Je mehr, desto besser.

Ende gut, alles gut! von Angelika Baumbach

Foto: Simeunovic
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Handwerk Frauen

Frauen auf dem Bau
Diesjähriges Bauhandwerkerinnen-Treffen

„Am liebsten bin ich auf dem Dach an 
der frischen Luft“, bekennt Elisabeth 
Krösch aus dem Ökodorf Sieben Linden 
bei Magdeburg, wo sie zum Beispiel am 
ersten Strohballenhaus Deutschlands 
mitgearbeitet hat. Sie ist seit knapp acht 
Jahren Zimmerin. „Das ist mein Traum-
beruf“, sagt die 27-Jährige, „Ich möchte 
auf dem Bau schaffen, bis ich 65 Jahre 
alt bin.“ 
Sie gehört zu den rund drei Dutzend 
Baufrauen, die Ende Februar 2008 nach 
Krölpa bei Erfurt zum Bauhandwerke-
rinnen-Treffen gekommen sind. Nicht 
nur die Handwerksberufe aus dem 
Bauhauptgewerbe sind hier vertreten: 
Zimmerin, Maurerin, Dachdeckerin, 
Stuckateurin, Steinmetzin, Schreine-
rin, Malerin und Tischlerin. Die einen 
haben gerade ihre Lehre begonnen, 
die anderen sind schon lange berufs-
tätig als Angestellte, auf der Walz oder 
selbstständig. Sie treffen Gleichgesinn-
te, die den Geruch von Holz oder Mör-
tel lieben, die das Ergebnis ihrer Hände 
Arbeit genießen, die sich freuen über 

besonders gelungene Handgriffe oder 
über ersonnene Lösungen für kniffelige 
Herausforderungen. Mitunter werden 
Baustellen geplant, kalkuliert und nach 
Mitarbeiterinnen zum Beispiel bei den 
Reisenden gesucht. 
Der berufliche Austausch untereinan-
der und die Vernetzung stehen auf den 
jährlichen Treffen am letzten Februar-
Wochenende im Mittelpunkt: „An der 
Entscheidung, mich selbstständig zu 
machen, habe ich nie gezweifelt“, er-
zählt die Zimmermeisterin Maren Mey-
er-Kohlus, „dabei haben mir auch die 
Treffen mit den Frauen sehr geholfen.“
Seit der Gründung des Bauhandwerke-
rinnen-Treffens 1984 - noch zu Zeiten 
des Beschäftigungsverbots für Frauen 
auf dem Bau im Westen - finden die 
Frauen hier ein Forum in fachlicher wie 
auch persönlicher Hinsicht. 
Die Geschichte von Frauen auf dem Bau 
hat viel mit Berufsverboten und Diskri-
minierungen zu tun. Die Nazis hatten 
1938 verboten, Frauen auf dem Bau zu 
beschäftigen. Es waren ebenfalls die 

Seit Monaten hatte ich mich schon auf dieses Wochenende 
gefreut, beinahe wäre noch ein wichtiges Familienfest dazwi-
schen gekommen. Doch nun hüpft mein Herz dem Treffen 
der Baufrauen entgegen.
Eigentlich sind wir Frauen aus dem Bauhauptgewerbe, also 
Zimmerinnen, Maurerinnen, Dachdeckerinnen. Prinzipiell 
sind aber alle Frauen willkommen, die Ihre Arbeitszeit in der 
Hauptsache auf dem Bau verbringen. Inzwischen stoßen 
auch Steinmetzinnen und Malerinnen zu uns, manchmal 
auch Stuckateurinnen oder Tischlerinnen.
Außer einem Lötworkshop wird ein inhaltliches Programm 
geboten: dieses Mal „barrierefreies Bauen“. Dabei geht es 
nicht nur um die bauliche Umsetzung, sondern vor allem 
um eine Sensibilisierung, bei der der Mensch das Maß aller 
Dinge ist (Wer mehr darüber wissen möchte, dem empfehle 
ich www.nullbarriere.de). Sylvia im Rollstuhl fährt voran und 
zeigt uns zum Beispiel bei einer Stadtführung eindrücklich 
die Tücken der Stadtplanung von Weimar. Es ist ja nett, ei-
nen rollstuhlgerechten Eingang einzurichten, aber was nützt 
der, wenn er fast immer abgeschlossen ist und man erst ins 
Gebäude muss, um den Schlüssel zu bekommen…
Zwischen den Programmpunkten hocken die Frauen zusam-
men und tun, was fälschlicherweise oft negativ eingestuft 

wird: sie schwatzen. Während sich die einen über Weiterbil-
dung austauschen, diskutieren andere über Verhaltensmög-
lichkeiten bei Sexismus am Arbeitsplatz. 
An diesem Treffen gehöre ich plötzlich zu den Älteren, mei-
ne Lehre liegt mehr als zehn Jahre zurück und auch die Zeit 
meiner Wanderschaft verblasst langsam. Ich bin beeindruckt 
von den neuen jungen Kolleginnen. Die meisten sind Azubis 
zur Zimmerin, eine Maurerin wird in diesem Jahr noch ihre 
Prüfung machen. 
Der Austausch zwischen den Generationen von Bauwerke-
rinnen ist für mich ein Grund, warum ich immer wieder zu 
den Treffen komme. Im Miteinander bestärken wir uns in 
unseren Wünschen, Ideen und Wahrnehmungen, lernen vie-
le verschiedene Wege und Zielsetzungen kennen. Ich fühle 
mich vernetzt und damit ein wenig sicherer in dieser unwäg-
baren Arbeitswelt.
Großartige Tage waren das. Ich weiß nach einem Super-
workshop jetzt, wie ich eine Dachrinne löte, ich habe viele 
altbekannte Freundinnen wieder getroffen und einige neue 
Kontakte sind hinzugekommen. 
Alle Bauhandwerkerinnen, die Interesse an Austausch und 
Vernetzung haben, lade ich herzlich ein, im nächsten Jahr am 
letzten Wochenende im Februar mit dabei zu sein.

Treffen der Frauen im Bauhauptgewerbe 2008
Persönlicher Bericht von Svenja Storat, Zimmerin in Bremen

Svenja Storat (35) ist eigentlich Zimmerin, doch 
schaut sie gern mal über ihren handwerklichen 
Tellerrand und probiert etwas Neues aus. Etwa 

beim Lötworkshop auf dem Bauhandwerkerinnen-
treffen bekommt sie dazu Gelegenheit.
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Frauen Handwerk

Freibrief: Frau Meyer-Kohlus, Sie sind jetzt 35 Jahre alt, ha-
ben 2002 ihren Meisterbrief erhalten und sind seit 2003 
selbstständige Zimmerin in Schleswig-Holstein (www.die-
zimmerin.de). Was hielten Sie davon, wenn der Meisterzwang 
abgeschafft würde?
Meyer-Kohlus: Ich hätte nichts dagegen, den Meisterbrief als 
Zwang abzuschaffen und zum Beispiel nur als freiwillige Fort-
bildung zu erhalten. Ich habe damals die Meisterschule besucht, 
vor allem um noch etwas dazu zu lernen. Aber ich war sehr ent-
täuscht.
Freibrief: Wieso?
Meyer-Kohlus: Ich würde mir wünschen, dass auf der Meister-
schule mehr Inhalte vermittelt werden. Die Prüfung zur Baukon-
struktion zum Beispiel hätte niemand aus der Klasse geschafft, 

wenn wir nicht zwei Wochen vorher im Schnelldurchgang gezielt 
daraufhin geübt hätten. Dann auf einmal gab es viel neues Lehr-
Material. Das geht doch nicht. 
Freibrief: Sind Sie denn der Meinung, dass die Meisterprü-
fung zu Ihrer jetzigen Selbstständigkeit entscheidend bei-
getragen hat?
Meyer-Kohlus: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man das 
meiste in der Praxis lernt und Berufserfahrung sammeln muss. 
Jede Baustelle ist anders. Außerdem ist es wichtig, sich klar zu 
machen, dass vieles gar nicht allein zu machen ist. Auch für einen 
Meister nicht.
Freibrief: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch für den Freibrief führte Sonja Höstermann

Zimmermeisterin Maren Meyer-Kohlus zum Thema Meisterzwang

Nazis, die zwei Jahre zuvor die Gewer-
befreiheit wieder abgeschafft und für 
Handwerker den Meisterzwang erneut 
eingeführt hatten. 
1980 verschärfte eine Ausführungsver-
ordnung das Berufsverbot für Frauen, 
so dass „weibliche Arbeitnehmer auch 
nicht mit den eigentlichen Betriebsarbei-
ten beschäftigt werden“ durften, wie es 
auf der Internetseite www.bauhandwer-
kerinnen.de zur Gründungsgeschichte 
heißt. Ausnahmen mussten die Gewer-
beaufsichtsämter genehmigen - oftmals 
sogar begleitet von einem gynäkologi-
schen Unbedenklichkeitsgutachten. Um 
Frauen, die einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz suchen, abzuwimmeln dient 
auch die Arbeitsstättenverordnung, die 

in den Baubetrieben im Westen eine Da-
mentoilette vorschreibt. 
Mit der Wende ändert sich die Situa-
tion: Im Osten sind Frauen am Bau 
schon lange Alltag, hinzu kommt ein 
allgemeiner Bauboom Anfang der 90er 
Jahre. Das Berufsverbot für Frauen lässt 
sich auch in Betrieben aus dem Westen 
nicht mehr aufrechterhalten, 1994 fällt 
endlich das Beschäftigungsverbot für 
Frauen am Bau.
Dennoch sind Frauen in den Bauberufen 
noch immer selten. Die sehr gute Erfah-
rung von der Zimmerin Krösch - „Ich 
habe nie einen dummen Spruch gehört“ 
- können mit ihr leider nicht alle Teilneh-
merinnen teilen. Gerade die Jüngeren, 
die zu diesen Treffen in überraschend 

großer Zahl zum ersten Mal gekommen 
sind, thematisieren wieder vermehrt 
Mobbing am Bau. Dies beginnt mitunter 
schon mit einer zermürbenden Lehrstel-
lensuche oder einer einsamen Position 
als einzige Frau in der Berufsschulklasse. 
„Die jungen Frauen müssen sich wieder 
gegen Sexismus im Betrieb behaupten“, 
sagt die Steinmetzin Steffi Klapproth. Die 
30-Jährige ist eine der ehrenamtlichen 
Organisatorinnen des diesjährigen Tref-
fens. „Deshalb wird es im nächsten Jahr 
eigens einen Workshop dazu geben.“ 
Zudem sind rund um den Schwerpunkt-
themenbereich Lehmbau und –putz eine 
Projektbesichtigung, Praxisworkshop, 
Vortrag und Diskussion geplant.

Sonja Höstermann

Die Treffen der Frauen im Bauhaupt-
gewerbe finden am letzten Februar-
wochenende eines jeden Jahres statt, 
nächstes Jahr von Donnerstag, den 
26.02 bis Sonntag, den 01.03. 2009. 
Da das Treffen von Teilnehmerinnen 
ehrenamtlich geplant und organisiert 
wird, fallen nur geringe Kosten für An-
fahrt, Unterkunft und Verpflegung an. 
Das Treffen für 2009 hat eine Grup-
pe aus dem Wendland übernommen. 
Genauere Informationen sind kurz vor 
dem Termin im Internet zu finden. Wer 
per Mail informiert werden möchte, 
kann dies schon jetzt mit einer form-
losen Mail an „frauenbauhauptgewer-
betreffen@web.de“ kundtun. Internet: 
www.bauhandwerkerinnen.de

Infos

Zimmerinnen Elisabeth Krösch (27) und Maren Meyer-Kohlus (34) auf dem diesjährigen Treffen in 
 Krölpa. Ihnen sind besonders der berufliche Austausch und die Vernetzung wichtig.
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Online Tipps

www.buhev.de

Kammerjagd im Netz
Das Internetportal www.kammerwatch.de hat sich einer Idee verschrieben: Dem Kampf 
gegen die Zwangsmitgliedschaft in den Industrie-, Handels- und Handwerkskammern.

In Deutschland vollzieht sich seit 
Jahrzehnten ein beachtlicher Vorgang: 
Wirtschaftsunternehmen, die sich 
Handwerkskammern oder Industrie- 
und Handelskammern nennen, bege-
ben sich unter die schützende Hand 
des Gesetzgebers, pressen von Hand-

werkern und Gewerbetreibenden Zwangsabgaben auf der 
Grundlage einer von diesen nicht gewollten Zwangsmitglied-
schaft ab und verprassen diese nach Gutsherrenart vorrangig 
mit sechsstelligen Gehältern und üppigen Pensionen für ihre 
Legionen an Geschäftsführern, Hauptgeschäftsführern, stell-
vertretenden Geschäftsführern und Präsidenten sowie Lust-
reisen in die ganze Welt für das Personal und rauschenden 
Empfängen.
Dabei zeigt gerade der aktuelle Fall des 67-jährigen Präsiden-
ten der Handwerkskammer Ulm, dem zahlungsunfähigen 
Horst Schurr, mit welchen Kalibern wir es hier zu tun haben. 
Denn sein Fall ist symptomatisch: Schurr wollte für sich die 
Anhebung der Altersgrenze für eine dritte Amtsperiode durch-
setzen.
Warum? Nun, das wurde erst im Nachgang so richtig klar. 
Horst Schurr braucht Geld – schließlich hat er als Geschäfts-
führer das ehemaligen Aalener Autohaus Heilig im Februar 
2007 in die Insolvenz geführt. Zitat „Heidenheimer Presse“: 

„Deshalb soll er jetzt für eine mögliche Insolvenzverschlep-
pung und deren Folgen mithaftbar gemacht werden. Schurrs 
Anwalt Henning Necker hatte auf die Klage gegen seinen 
Mandaten eingewendet, dass der Handwerkskammerpräsi-

dent nur “pro forma”, also eine Art “Scheingeschäftsführer” 
gewesen sei und ihn deshalb kein Verschulden treffe. Das ist 
von Belang, weil es Voraussetzung für sein Präsidentenamt 
bei der Handwerkskammer ist, dass er einen Handwerksbe-
trieb führt.“
Diese Scheingeschäftsführer im deutschen Zwangskamme-
runwesen kennen wir zur Genüge. Über seit langem bekann-
ten „Stasi-Verstrickungen der Magdeburger IHK-Spitze“ be-
richtete „Die Welt“ am 8.6.2007: „Statt jedoch auf Verände-
rung zu drängen, reihte sich die IHK-Dachorganisation [DIHK] 
nahtlos in ein Schweigekartell ein.“
Schweigekartell. Auch das kennen wir. Adolf Hitler hatte das  
Zwangskammernsystem eingerichtet, um jüdische Mitbür-
ger effizient vom wirtschaftlichen Leben fernzuhalten, sie zu 
drangsalieren und sie auszurauben. 
1956, kurz nach dem Abzug der freiheitsliebenden Amerikaner, 
hatte der deutsche Bundestag den Kammerzwang kurzerhand 
wieder eingeführt. Ein Kartell des Schweigens beschützt seit-
dem die deutschen Zwangskammern, die seit 1956 schät-
zungsweise 100 Milliarden Euro in einem völlig ineffizienten 
und nutzlosen Bürokratenapparat versenkt haben.
Handwerker und Gewerbetreibende sind die Leidtragenden, 
denn ihnen fehlt dieses Geld bitter für die Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Deshalb ist die Schlussfolge-
rung klar, und das sage ich Ihnen als CDU-Politiker und Un-
ternehmer: wir müssen gegen diese Pest der Wirtschaft mit 
allen legalen Mitteln vorgehen. Unterstützen Sie daher bitte 
unseren Plan, beim EuGH Klage gegen dieses Unrechtssys-
tem aus der Nazi-Ideologie vorzugehen.

Wie wir ausgeplündert werden 
von Frank Lange, Gründer des kammerkritischen Blogs www.kammerwatch.de

Wo sonst auf der Welt kann man sich 
folgende Situation vorstellen: Alle selbst-
ständigen Unternehmer, die keine Frei-
berufler oder Landwirte sind, werden 
per Gesetz Mitglieder sogenannter 
Kammern, Körperschaften öffentli-
chen Rechts, die hoheitliche  Aufgaben 
wahrnehmen, darunter Aus- und Wei-
terbildung, sowie Standortpolitik und 
Unternehmensförderung. Allein die 
IHKs zählen in Deutschland rund 3,6 
Millionen Zwangsmitglieder.
Dieser Auswuchs ordnungspolitischen 
Regulierungswahns ruft nicht nur bei 
angelsächsischen Unternehmern ein 
verwundertes Kopfschütteln hervor, 
auch in eigenen Land finden sich im-
mer mehr Selbstständige und Betriebe, 

die sich damit nicht länger abfinden 
wollen. Eine Gruppe von 11 Engagierten 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
hat sich den Kampf gegen „Unrecht, 
Dummheit, Korruption und moderne 
Wegelagerei“ auf seine Fahnen geschrie-
ben und betreibt zu diesem Zweck die 
Internetseite www.kammerwatch.de. Ihr 
Gründer und Redakteur ist der Sitzsack-
produzent Frank Lange (siehe Box).
Auf der Seite finden sich aktuelle Hin-
weise auf kritische Artikel zum Kam-
merunwesen, sowie ausführliche Doku-
mentationen der Aktivitäten und Ziele 
von Vereinen und Gruppen, die sich den 
Kampf gegen die Zwangsmitgliedschaft 
zu eigen gemacht haben. Dabei stehen so-
wohl das Haushaltsgebaren, die Finanzie-

rung und der Umgang mit den Mitglieds-
daten, als auch die wenig demoratische 
Verfassung der Kammern  im Kreuzfeuer 
der Kritik. Erklärtes Ziel bleibt jedoch die 
Abschaffung der Zwangskammern, nicht 
etwa deren Reform.
Insgesamt ist kammerwatch.de eine 
gute Anlaufstelle für Information rund 
um das Kammerübel. Die Situation im 
Österreich wird ebenfalls beleuchtet. 
Sogar für gute Laune ist gesorgt:
„Wer nichts wird, wird Wirt. 
Wer dann nichts wird, wird Bahnhofswirt. 
Und wenn ihm dieses nicht gelungen, 
so reist er für Versicherungen. 
Wird dieser Job dann auch noch rar, 
geht er als Boss zur IHK...“ K.-H. Becker

Mario Simeunovic
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Foren, in denen sich Autobastler austau-
schen, gibt es viele. Da werden Ersatzteile 
gehandelt oder ganze Karosserien, es 
gibt hier und da mal einen Reparaturtipp 
oder auch Tauschangebote. Etwas beson-
deres auf diesem bunten Markt ist das 
Portal www.autoschrauber.de. Es unter-
scheidet sich auf den ersten Blick schon 
deutlich von den gängigen Kfz-Foren. 
Hier ist vor allem praktisches Handwerk 
gefragt. Von der kleinen Werkzeugkun-
de über das Schneiden eines Gewindes 
bis hin zu feinen Holzarbeiten am Rolls 
Royce. Neben kurzen Tipps & Tricks 
werden auch mehrteilige Artikelserien 
angeboten. So lässt die sechsteilige Serie 
über Motorradvergaser nur wenige Fra-
gen offen. Neben einfachen Handlungs-

anleitungen gibt es aber auch immer 
wieder Interessantes über die Geschich-
te der Komponenten zu erfahren.
Dass die Berichte verständlich und 
unterhaltsam geschrieben sind, an-
sprechend aussehen und auch in der 
Gunst von Suchmaschinen offenbar 
weit vorne stehen, ist den Betreibern 
Jens Meyer und Mathias Heise zu ver-
danken. Beide verfügen über entspre-
chende Erfahrungen: Jens Meyer ist 
als technischer Redakteur für die fach-
liche und sprachliche Zubereitung der 
Inhalte verantwortlich, Mathias Heise 
sorgt als Webdesigner für Gestaltung 
und Programmierung der Website. 
Oberstes Gebot ist den beiden Machern 
die Anschaulichkeit und Korrektheit ih-
rer Anleitungen. Gerade bei den sicher-
heitsrelevanten Themen möchten sie 
sich denn auch keine Blöße geben und 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
Reparaturen am Auto nichts für Anfän-
ger sind - und fundierte Fachkenntnisse 
in jedem Fall unverzichtbar.
Unterstützt wird der gute Gesamtein-
druck von der Vielzahl an Zeichnungen 
und Fotos, mit denen die teilweise kom-
plizierten technischen Abläufe illustriert 
werden. In ihrer klaren Schwarzweiß-
Ästhetik sorgen sie gemeinsam mit der 
übersichtlichen Struktur und einfachen 
Steuerung zudem für ein visuelles Ver-
gnügen, das unter den technischen In-
formationsangeboten im Netz seinesglei-
chen sucht.
Aufwändiges Webdesign und sorgfäl-
tige Redaktion fordern freilich ihren 
Tribut. „Wer schraubt, hat leider nicht 

zwangsläufig Lust und Zeit, auch zu 
schreiben - außerdem sind wir recht 
anspruchsvoll“ ist Heises Begründung 
für die noch überschaubare Zahl der 
Autoren. Und so schaffen es nur we-
nige Beiträge in einem Monat auf die 
Seiten. Mehr ist von so einem ambiti-
onierten Hobbyprojekt nicht zu erwar-
ten. Der Fokus liegt folglich auch klar 
auf Qualität statt Masse. Die Besucher 
der Internetseite jedenfalls können ih-
nen für ihr Engagement dankbar sein, 
denn die Artikel sind durchgängig pla-
stisch und flott geschrieben. Die Arbeit 
der Redaktion geht jedoch nicht so weit, 
die Kommentare der User zu frisieren. 
Hier finden sich unverfälschte Kritik 
und überschwängliches Lob in ihrer ur-
sprünglichen Form.
Im nächsten Jahr feiert das Forum sei-
nen zehnten Geburtstag. Natürlich ruft 

so eine versierte Fachpublikation auch 
Neider und Bedenkenträger auf den 
Plan, doch die beiden Macher sehen 
dies gelassen und finden ihr Projekt 
spannender denn je. Denn der Markt 
für Autoreparaturen ist von harter 
Konkurrenz und vor allem von Versu-
chen geprägt, technisches Wissen ex-
klusiv zu verwalten und Autobesitzer 
an die Fachwerkstätten ihrer Marken 
zu binden. Hier bildet vor allem der 
fortschreitende Einsatz von Mikrocon-
trollern einen vorzüglichen Hebel, um 
Monopole einzurichten. Entweder ist es 
freien Werkstätten gar nicht möglich, 
in die Black-Box einer geschlossenen 
elektronischen Steuerung Einblick zu 
nehmen, oder die hierzu benötigten 

Lizenzen und Geräte werden zu einem 
Preis verkauft, der ihren Erwerb man-
gels Auftragsvolumen schnell unrenta-
bel macht - der Autobesitzer ist dann 
auf Gedeih und Verderb seiner Mar-
kenwerkstatt ausgeliefert. 
In diesem Zusammenhang sind auch 
die hartnäckigen Versuche des Vulka-
niseur- und Reifenmechaniker Hand-
werks zu sehen, gewerblichen Rei-
fenwechsel an einen Meisterbrief zu 
binden. Wer ohne Meisterbrief Reifen 
wechseln will, soll demnach über ein 
technisches Studium oder sechs Jahre 
Berufserfahrung, davon vier in leiten-
der Tätigkeit, verfügen, um sich am 
Gummi vergreifen zu dürfen. Bleibt ab-
zuwarten, ob demnächst auch noch das 
Öffnen der Motorhaube als Sicherheits-
relevant eingestuft und deshalb unter 
Meistervorbehalt gestellt wird. MS

Tipps Online

www.buhev.de

Die Kunst des Schraubens im Netz
www.autoschrauber.de ist ein ungewöhnliches Internetforum, 
anschaulich geschrieben und toll illustriert.
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Kehlnaht brennenschleifen und lackieren Senkung messen
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Meldungen Rechtseck

Neue GmbH
Der Deutsche Bundestag hat beschlos-
sen, nun endlich das GmbH-Gesetz 
zu verbessern und Gründungen von 
GmbH´s zu erleichtern! Ziel war u.a. die 
Gründung von Limited´s zu verhindern.
Es ist geplant, dass das neue Recht zum 
Herbst 2008 in Kraft tritt.

Folgendes soll sich ändern:
Es wird eine neue Unternehmergesell-
schaft - UG (haftungsbeschränkend) - 
geben. Diese Gesellschaft kann ohne 
Mindestkapital gegründet werden! 
Diese GmbH darf ihre Gewinne nicht 
voll ausschütten, sondern soll das 
Stammkapital der normalen GmbH 
nach und nach ansparen. Wie das Min-
deststammkapital angespart werden 
muss, sollte mit dem Rechtsanwalt oder 
Steuerberater besprochen werden. Lei-
der wird das Mindeststammkapital von 
25.000 € bleiben. 
Es soll eine unkomplizierte Gründung 
geben, wenn es höchstens drei Gesell-
schafter gibt und es sich um eine „Bar-
gründung“ (ohne Sacheinlagen) han-
delt. Man muss zwar die Verträge noch 
notariell beurkunden, die Kosten sollen 
allerdings erheblich günstiger sein. 
Außerdem soll die Eintragung ins Han-
delsregister zukünftig beschleunigt wer-
den.
Diese Gesellschaftsform ist interessant 
für Handwerker, die in die Handwerks-
rolle eingetragen sind. Man kann mit 
dieser Gesellschaft nicht die Limited er-
setzen, um im Rahmen der Dienstleis-
tungsfreiheit in Deutschland Dienste 
anzubieten!

Änderungen des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) beschlossen
Das Bundeskabinett hat einen Ent-
wurf zur Änderung des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
beschlossen. Das Gesetz soll den Ver-
braucherinnen und Verbraucher mehr 
Rechtssicherheit geben, u.a. wird es 
eine „Schwarze Liste“ von unlauteren 
Geschäftspraktiken geben. Die Novelle 
setzt die EU-Richtlinie 2005/29/EG um 
und baut das hohe Verbraucherschutz-
niveau im Wettbewerbsrecht aus, das in 

Deutschland bereits mit der letzten Re-
form des UWG im Jahr 2004 geschaffen 
wurde. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 
Das UWG wird um einen Anhang mit 
30 irreführenden und aggressiven ge-
schäftlichen Handlungen ergänzt, die 
unter allen Umständen verboten sind 
(sog. „Schwarze Liste“). Diese „absolu-
ten“ Verbote werden dem Verbraucher 
die Durchsetzung seiner Rechte er-
leichtern. Die Auflistung führt darüber 
hinaus zu einer größeren Transparenz. 
Denn der Verbraucher kann dem Geset-
zestext unmittelbar entnehmen, welches 
Verhalten ihm gegenüber in jedem Fall 
verboten ist. 

Beispiele unzulässiger Handlungen: 
Die unwahre Behauptung eines Unter-
nehmers, zu den Unterzeichnern eines 
Verhaltenskodexes zu gehören (Nr. 1 des 
Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG-E), 

die unwahre Angabe oder das Erwe-•	
cken des unzutreffenden Eindrucks, 
gesetzlich ohnehin bestehende Rechte 
wie Widerrufs- oder Rücktrittsrechte 
stellten eine Besonderheit des Ange-
bots dar (Nr. 10 des Anhang zu § 3 Abs. 
3 UWG-E), 
die unwahre Angabe, der Unterneh-•	
mer werde demnächst sein Geschäft 
aufgeben oder seine Geschäftsräume 
verlegen (Nr. 15 des Anhangs zu § 3 
Abs. 3 UWG-E), 
die Übermittlung von Werbematerial •	
unter Beifügung einer Zahlungsauf-
forderung, wenn damit der unzutref-
fende Eindruck vermittelt wird, die 
beworbene Ware oder Dienstleistung 
sei bereits bestellt (Nr. 22 des Anhangs 
zu § 3 Abs. 3 UWG-E). 

Künftig gilt das UWG ausdrücklich auch 
für das Verhalten der Unternehmen wäh-
rend und nach Vertragsschluss. Bisher 
bezogen sich die Regelungen des UWG 
nur auf geschäftliche Handlungen vor 
Vertragsschluss. 
Beispiel: Ein Verbraucher macht gegen-
über einem Versicherungsunternehmen 
mehrfach schriftlich einen Anspruch 
aus einem Versicherungsvertrag gel-

Neues aus der Rechtsprechung
Rechtsanwältin Hilke Böttcher informiert

SOLVIT – Beschwerdestelle zum EU-
Recht
Im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie ist eine neue SOLVIT 
Beschwerdestelle eingerichtet worden. 
SOLVIT, zu deutsch etwa mit „löse es“ zu 
übersetzen, ist ein EU-Netzwerk, welches 
Unternehmen und Bürgern eine Anlauf-
stelle bietet, wenn Probleme bei der An-
wendung der EU-Binnenmarktvorschriften 
durch nationale Behörden auftauchen.
Eine polnische Ergotherapeutin beispiels-
weise wollte in Irland ihre Dienste anbie-
ten. Die Behörden in Irland weigerten 
sich jedoch, ihre berufliche Qualitfikation 
anzuerkennen und weigerten sich sogar, 
dass polnische Diplom wenigstens zu prü-
fen. Diese Haltung stand im Widerspruch 
zu den Rechtsvorschriften der EU. Um 
dennoch beschäftigungs- und arbeitsthe-
rapeutische Dienste anbieten zu können, 
wandte sich die Polin an SOLVIT Irland. 
Im Rahmen der Vermittlungstätigkeit 
bewirkte die SOLVIT Stelle, dass dieser 
Antrag – wie auch alle künftigen Anträge 
dieser Art – geprüft werden.
Die deutsche SOLVIT-Stelle beim BMWi 
ist zur erreichen über: Tel. 030 18615-6444 
oder per Email unter solvit@bmwi.bund.
de
Auf der euroäischen Internetseite von 
SOLVIT (ec.europa.eu/solvit) können 
Anträge online eingreicht werden. Alle 
Formulare stehen dort aber auch zum 
Download bereit. Der Service von SOLVIT 
ist kostenlos.

Margaretha Wolf kehrt Grünen wegen 
Atompolitik den Rücken
Noch zu Kohl-Zeiten hatte der BUH einen 
engen Kontakt zum Büro der damaligen 
Bundestagsabgeordneten Margareta 
Wolf.
Frau Wolf hatte mit uns verabredet, wäh-
rend unserer Herbst-MV 2007 in Darm-
stadt auf ein Gespräch vorbeizuschau-
en. Gerne hätten wir mit einer erfahre-
nen Wirtschaftspolitikerin während der 
Mitgliederversammlung die Diskussion 
gesucht, Erfahrungen ausgetauscht und 
Tipps für unsere weitere Arbeit erhal-
ten.
Das Büro von Frau Wolf sagte damals 
kurzfristig den Termin mit dem Hinweis 
ab, die Abgeordnete Wolf werde den Bun-
destag zur Jahreswende verlassen. Im Juli 
ging durch die Presse, Frau Wolf habe ih-
rer Partei den Rücken gekehrt und sei im 
Streit über die Atompolitik ausgetreten. 
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tend. Das Versicherungsunternehmen 
beantwortet diese Schreiben systema-
tisch nicht, um so den Verbraucher da-
von abzubringen, seine vertraglichen 
Rechte auszuüben. Ein solches Verhal-
ten ist nach Nr. 27 des Anhangs zu § 3 
Abs. 3 UWG-E unzulässig. 
Es wird ausdrücklich festgeschrieben, 
dass Unternehmen Verbrauchern sol-
che Informationen nicht vorenthalten 
dürfen, die sie für ihre wirtschaftliche 
Entscheidung benötigen. Ein entspre-
chender Katalog von Informationsan-
forderungen schafft Transparenz und 
Rechtssicherheit. Dieser Katalog ist 
nicht abschließend; die Rechtsprechung 
kann ihn fortentwickeln. 
Beispiel: Ein Gartencenter verkauft 
nichtheimische Pflanzen und Sträucher 
für den Garten, ohne darauf hinzuwei-
sen, dass diese nicht in den Garten ge-
pflanzt werden dürfen. Nach § 5a Abs. 3 
Nr. 1 UWG-E ist ein solches Verhalten 
unlauter. 

Was sich im Einzelnen für Handwerker 
ändern wird, wird im nächsten Freibrief 
zu lesen sein! Hier kommt es natürlich 
auch auf die Anwendung der neuen Re-
gelung an.

Verteilung von Visitenkarten im Reisege-
werbe zulässig
Meine Mandantin wurde von der Kreis-
handwerkerschaft abgemahnt, weil sie 
Visitenkarten benutzt, auf denen mit 
mitteilt, dass sie das Frisör-Handwerk 
ausübt. Zwar gab es in dieser Sache kein 
Urteil des Landgerichts, weil die Kreis-
handwerkerschaft in der mündlichen 
Verhandlung keinen Antrag gestellt hat-
te (Formalie), aber das Landgericht hat 
in dem Protokoll zur mündlichen Ver-
handlung klargestellt, dass es zulässig 
– sogar notwendig ist, im Reisegewerbe 
Visitenkarten zu haben, denn so würde 
das Reisegewerbe dem Verbraucher-
schutz am ehesten gerecht! 

Wie funktioniert die Bauhandwerkerver-
sicherung?
Durch die Bauhandwerkerversicherung 
(§ 648a BGB) soll dem Handwerker eine 
möglichst einfache und flexible Möglich-
keit verschafft werden, sich vor dem Ri-
siko einer ungesicherten Werkleistung 
zu schützen. Das Risiko, eine Vergütung 
für erbrachte Leistungen kennt jeder 
Handwerker. Auch das Problem, dass 
der Auftraggeber während der Arbeiten 
Insolvenz anmelden muss und man die 
Forderung später nicht mehr durchset-
zen kann, ist bekannt.
§ 648a BGB gibt dem Handwerker 
auch nach der Bauabnahme noch das 
Recht, eine Sicherheit zu verlangen, 
wenn der Auftraggeber noch Mängel-
beseitigung fordert und der Handwer-
ker nicht daran glaubt, die Vergütung 
zu erhalten. 

Dies funktioniert folgendermaßen:
Der Handwerker verlangt Sicherheit in 
der Höhe des Restwerklohns. Leistet der 
Auftraggeber nicht zu dem verabredeten 
Zeitpunkt, ist der Handwerker berech-
tigt, die Mängelbeseitigung zu verwei-
gern. Dem Handwerker steht dann ein 
Anspruch auf restlichen Werklohn zu 
– natürlich gemindert um den mängel-
bedingten Minderwert! Der Handwerker 
hat auch Anspruch auf Schadenersatz, 
weil er darauf vertrauen konnte, dass der 
Vertrag von dem Auftraggeber eingehal-
ten wird.

Jeder Handwerker sollte die Sicherheit 
unter Fristsetzung schriftlich beim Auf-
traggeber verlangen und nach deren 
fruchtlosem Verstreichen die Mängel-
beseitigung ablehnen (schriftlich) und 
Restzahlung verlangen.

Hilke Böttcher/Rechtsanwältin
Osterstraße 116
20259 Hamburg
www.boettcher-ra.de

Das führte in den Reihen der Grüner Spit-
zenpolitiker zu viel Verärgerung.
Der BUH wunderte sich übrigens schon 
viel früher über das Verhalten von Frau 
Wolf. Nach ihrem Wechsel in das Amt der 
Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, war sie für uns plötzlich nicht 
mehr zu sprechen. Die anschließende Ab-
sage ihres lang geplanten Besuchs auf un-
serer MV, überraschte uns da kaum noch.

IHK Schwaben über unerheblichen hand-
werklichen Nebenbetrieb
Auf der Internetseite (www.augsburg.ihk.
de) ist ein Merkblatt abrufbar, das Hilfe-
stellung bei der Abgrenzung zum Voll-
handwerk leisten soll. Im Merkblatt der 
IHK Schwaben wird nochmals ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass sowohl für 
den unerheblichen handwerklichen Ne-
benbetriebe als auch den Hilfsbetreib kei-
ne Meisterprüfung oder ein Handwerks-
rolleneintrag notwendig ist.

Maßnahmenkatalog gegen 
 Schwarzarbeit
Das Bundeskabinett hat ein Aktionspro-
gramm „Recht und Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt“ beschlossen. Inhalt sind 
eine Reihe von Gesetzesverschärfungen 
und die Ausweitung des Einsatzes der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zoll-
verwaltung (FKS). Zunächst soll in Bran-
chen, die von Schwarzarbeit besonders 
betroffen sind (bspw. Bau-, Gastro- und 
Taxigewerbe) eine Mitführungspflicht von 
Ausweispapieren eingeführt werden. Sozi-
alversicherungsausweise brauchen dann 
nicht mehr mitgeführt werden. Strafen 
und Bußgeld bei Verstößen zielen auf die 
Arbeitnehmer, Sanktionen gegen Arbeit-
geber sind lediglich in Planung.
Die FSK soll verstärkte Dauerpräsenz auf 
Großbaustellen zeigen. Weiterhin sollen 
bei den Staatsanwaltschaften Sonderde-
zernate in den dortigen Wirtschaftsabtei-
lungen eingerichtet und die Justiz allge-
mein besser ausgestattet werden. Auch die 
Sozialleistungsträger werden verstärkt auf 
Schwarzarbeiter angesetzt. Die Renten-
versicherung soll bei Verdachtsfällen alle 
vier Jahre die Arbeitgeber auf Einhaltung 
der Melde- und Beitragspflichten prüfen. 
Die Rentenversicherung soll auch eigen-
ständige Ermittlungen beim Verdacht auf 
Erschleichen von Sozialleistungen durch-
führen, um etwa Simulaten aufzuspüren, 
die sich so Rente, Grundsicherung oder 
auch Pflegegeld erschleichen.

Foto: www.pixelio.de



26     FREIBRIEF NR. 1/2008 www.buhev.de

Meldungen Glosse

Es war einmal ein Biologielaborant B. 
Der war angestellt in der Schweine-
zuchtabteilung des Instituts für land-
wirtschaftliches Wirbeltierwesen der 
Veterinärfakultät an der Universität 
U. Nach 10 Jahren Beschäftigung hat-
te er die Nase voll. Er wollte sich selb-
ständig machen und zwar mit dem 
Geschäftszweck „gewerbliches Schwei-
neschlachten“; denn mit Optimierung 
von Schlachtmethoden bei Wirbeltie-
ren hatte sich sein Chef jahrelang be-
schäftigt; er hatte tatkräftig mitgeholfen 
und insbesondere, aber nicht nur ein 
Schweinefachwissen mitgekriegt. Bei 
Anmeldung dieses Gewerbes erfuhr er, 
dass er zunächst zur Handwerkskam-
mer gehen solle; denn Schlachten sei 
ein Handwerk.
„Natürlich“ sagte der Mann von der 
Handwerkskammer, als er nunmehr 
von dem Biologielaboranten B besucht 
wurde, „ist gewerbliches 
Schweineschlachten ein 
Handwerk“ und wies B. 
auf die Verordnung über 
das Berufsbild und über 
die Prüfungsanforderun-
gen im praktischen und 
im fachtheoretischen Teil 
der Meisterprüfung für 
das Fleischer-Handwerk 
hin (Fleischermeisterver-
ordnung - FleiMstrV) vom 
19. Juni 1996 hin (BGBl I 
1996, S. 882 ff.).
Denn in § 1 Abs. 1 Nr. 2 
FleiMstrV stehe, dass die 
Schlachtung von Schlacht-
tieren dem Fleischerhandwerk zuzu-
rechnen sei, und in § 4 Abs. 1 Nr. 4 
FleiMstrV sei geschrieben, dass als Ar-
beitsprobe das Schlachten eines Groß-
tieres auszuführen sei. Und Schweine – 
auch kleine – seien Großtiere im Sinne 
dieser Vorschriften.
Sach- und fachgerechtes Schlachten, 
also erst das Betäuben und dann das 
Töten eines Schweins – so setzte der 
Mann von der Handwerkskammer seine 
Erläuterungen fort – gehöre sogar zum 
Kernbereich des Fleischerhandwerks 
und verleihe diesem seit alters her be-

kannten Handwerk ein richtig essenti-
elles Gepräge: Ohne Schlachten gäbe es 
weder etwas zu zerlegen noch etwas in 
die Wurst zu stopfen.
Und weil das alles – vom artgerechten 
Schlachten wegen des Tierschutzes bis 
zur Wurst wegen der Lebensmittelhy-
giene – so wichtig sei und die Belange 
des Gemeinwohls beträfe, verlange der 
Gesetzgeber auch für das selbständige 
Schlachten von Schweinen einen Meis-
terbrief und zwar den vom Fleischer-
handwerk. Der Biologielaborant möge, 
bitte schön, doch seinen Meisterbrief 
des Fleischerhandwerks vorlegen.
Einen solchen hatte der Biologielabo-
rant – natürlich – nicht; denn er hatte 
seine Berufsausbildung und seine Be-
rufstätigkeit an dem Universitätsinstitut 
und letztere vorwiegend in der Schwei-
neabteilung absolviert. Nun war guter 
Rat gefragt.

Dieser nahte in Gestalt des Ordinari-
us für Verwaltungsrecht O. und der 
erklärte ihm: Gemäß § 4 Abs. 1a Tier-
schutzgesetz (Stand April 2001) haben 
Personen, die berufs- oder gewerbsmä-
ßig regelmäßig Wirbeltiere betäuben 
oder töten, gegenüber der zuständigen 
Behörde einen Sachkundenachweis zu 
erbringen.
Ziffer 3 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift (AVV) zur Durchführung 
des Tierschutzgesetzes vom 9.2.2000 
(BAnz Nr. 36a vom 22.2.2000) präzi-
siert § 4 Tierschutzgesetz: Ein Wirbeltier 

Ist Schweineschlachten Handwerk?
„Kein Schwein, kein Schwein!“*

*Liz Smith als Joyces Mutter im Film von Malcom Mowbray „A private Funktion“ 
(dt. „Magere Zeiten – Der Film mit dem Schwein“)
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Angedacht ist eine Änderung des ersten 
Sozialgesetzbuchs. Dort könnten Ermitt-
lungstätigkeiten mit zu den „originären 
Aufgaben der Leistungsverwaltung“ er-
klärt werden. Hartz IV-BezieherInnen 
wird’s freuen.
Die Kompetenzen der FSK sollen so er-
weitert werden, dass sie wie eine Staats-
anwaltschaft arbeiten kann, also Ermitt-
lungsverfahren führen, Strafbefehle bean-
tragen, eigenständig Bußgeldbescheide 
erlassen, aber auch Verfahren einstellen 
können.
In der EU will man darauf hinwirken, 
dass Geldbußen im Zusammenhang mit 
Schwarzarbeit künftig auch europaweit 
vollstreckt werden können. 

Dazu passt auch folgende Meldung:

BUNDESRECHNUNGSHOF KRITISIERT 
FINANZKONTROLLE SCHWARZARBEIT

Der Bundesrechnungshof kritisierte im 
Januar die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS), deren Tätigkeiten führten nicht zu 
den erwarteten Mehreinahmen des Bun-
des (1 Mrd. jährlich) und konnten den ver-
ursachte Verwaltungsaufwand bei Weitem 
nicht decken. 
Von den geschätzten Sozialversiche-
rungsschäden seien nur etwa 5 % – 10 % 
vereinnahmt, von den Steuerausfällen in 
Höhe von 167 Mio. e dürften höchstens 
10 % ausgeglichen werden. Nach fast vier-
jähriger Verfolgungs- und Ahndungsakti-
vität kann das Finanzministerium keine 
Aussagen über die Wirksamkeit des Mitte-
leinsatzes machen. Ob Schwarzarbeit ver-
ringert wurde und das Gesetz präventiv 
dazu beigetragen hat, deren Akzeptanz zu 
senken, bleibe nachzuweisen.

Forschungsprojekt zum Gründungsver-
halten von Frauen im Handwerk
Die private Fachhochschule des Mit-
telstands (FHM) forscht seit Ende des 
Jahres 2007 über Existenzgründungen 
von Frauen. Dabei werden auch die zur 
Verfügung stehenden Beratungs- und 
Qualifizierungsangebote untersucht. In 
22 Interviews mit Frauen und Männern 
zeigte „das Gründerinnen im Handwerk 
mit besonderen Problemen konfrontiert 
sind, beispielsweise hinsichtlich der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie oder 
hinsichtlich der Akzeptanz als Unterneh-
merin in einem typischen Männerberuf.“ 
Verblüffend!
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Bevor man agiert kann man sich beim 
Finanzamt eine verlässliche Auskunft 
über die steuerlichen Auswirkungen der 
ins Auge gefassten Pläne holen.
Auf diese Auskunft kann man sich ver-
lassen und das Finanzamt ist später 
dann auch bei der Bearbeitung des steu-
erlichen Vorgangs gebunden. Bisher war 
das eine mehr oder weniger freiwillige 
Angelegenheit, seit 2006 ist diese ver-
bindliche Auskunft gesetzlich geregelt.
Und zu Beginn 2007 wurde für die Er-
teilung dieser verbindlichen Auskünfte 
eine Gebühr eingeführt. Hintergrund 
dafür waren wohl Befürchtungen, die 
Bürger würden nun regen Gebrauch 
von dieser Auskunftsregelung machen. 
Wohlmöglich würden die Amtsstuben 
nun von Auskunftsbegehren überhäuft, 
der Verwaltungsbetrieb auf weiten 
Strecken dadurch lahmgelegt werden. 
– Dann doch lieber eine Auskunftsver-
hinderungsgebühr einführen!
Genaugenommen ist es eine Frechheit: 
Da erbastelt man dem Bürger das kom-
plizierteste Steuerrecht der Welt und 

hängt – gewissermaßen als Gelddruck-
maschine eine kostenpflichtige Aus-
kunftsmaschinerie hintendran.
Immerhin steht sich der Steuerzahler 
damit aber etwas besser als der meis-
terfreie Handwerker: Ersterer kann 
eine verbindliche Auskunft einfordern 
– wenn er nur bereit ist dafür in die Ta-
sche zu langen.
Meisterfreie Handwerker erhalten von 
keiner Behörde, keinem Politiker und 
keiner Regierung dieses Landes rechts-
verbindliche Auskünfte darüber, welche 
Tätigkeiten sie mit Ihrer Gewerbeanmel-
dung ausüben dürfen. Es wäre geradezu 
unverschämt, für diese Auskünfte noch 
Geld zu verlangen – aber nicht einmal 
diese Möglichkeit räumt man ein. So 
sinken Behördenvertreter noch tiefer 
und gehen menschenverachtend mit 
Auskunftssuchenden um.
Das Leben in den Amtsstuben muss so 
leicht sein: „Wir beraten nicht, wir be-
antworten keine Fragen, in jedem Fall 
leiten wir aber Bussgeldverfahren gegen 
Dich ein.“

Sackgasse Auskunft
Wie lemmig sind wir eigentlich?

töten darf nur, wer die dazu notwendi-
gen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. 
Und Ziffer 3.1.2 AVV stellt fest: Ein ge-
werbsmäßiges Betäuben oder Töten von 
Tieren liegt dann vor, wenn die Tätigkeit 
selbständig, planmäßig, fortgesetzt und 
mit der Absicht der Gewinnerzielung 
ausgeübt wird.
Weiter bestimmt Ziffer 3.2.2 AVV, dass 
die dort aufgeführten abgeschlossenen 
Berufsausbildungen als Nachweis der 
Sachkunde gelten. Hier fanden O. und 
B., dass der Biologielaborant sogar wört-
lich genannt ist.
Daraus folgerte der Ordinarius, dass für 
das selbständige Betäuben oder Töten 
von Wirbeltieren der Meisterbrief eines 
Handwerks – das Fleischerhandwerk 
liegt nahe – keine zwingende, sondern 
höchstens eine ausreichende Vorausset-
zung für diese selbständige Tätigkeit ist.
Vielmehr könne sich jeder, der die per-
sönlichen und fachlichen Anforderun-
gen aus dem Tierschutzgesetz und der 
dazugehörigen AVV erfüllt, als Betäuber 
und Töter von Wirbeltieren selbständig 
machen. Das schließe Fleischermeister 

ebenso wie Nicht-Fleischermeister ein, 
gäbe aber ersteren keineswegs einen An-
spruch darauf, Nicht-Fleischermeistern 
das selbständige Schweineschlachten 
verbieten oder sie gar der Schwarzarbeit 
verdächtigen zu lassen.
O. erklärte weiter, dass das Tierschutz-
gesetz ein junges und ein besonderes 
Gesetz sei, das den Umgang mit Tieren 
regele, während die Handwerksordnung 
schon sehr alt sei, Tiere nicht erwähne 
und deshalb auf Tiere wie z.B. Schweine 
nicht anwendbar sei. Solche speziellen 
Gesetze hätten Vorrang vor alten Geset-
zen, weil alte Gesetze nicht regeln könn-
ten, was es zu ihrer Zeit gar nicht gab. 
Und schließlich wolle der Gesetzgeber 
die Tiere vor unsachgemäßer Behand-
lung, nicht aber die Geschäfte von Flei-
schermeistern schützen. Leben und Tod 
hätten Vorrang vor Soll und Haben.
Außerdem erzählte der juristische Or-
dinarius noch etwas von einem Grund-
recht auf Berufsausübungsfreiheit und 
davon, dass die Handwerkskammer 
den Biologielaboranten grundrechts-
freundlich behandeln müsse. Und ein 

mitgehört habender Theologe glaubte, 
ergänzen zu sollen, dass auch die Hand-
werkskammer das neunte Gebot achten 
müsse, wenn sie Informationen zum 
Handwerksrecht gäbe.
Das hat sich der Biologielaborant alles 
aufgeschrieben und der Gewerbeanmel-
destelle sowie der Handwerkskammer 
mitgeteilt. Drei Wochen später erhielt er 
Post – nicht von der Handwerks-, son-
dern von der Industrie- und Handels-
kammer: Ab sofort erhielte er als kam-
merzugehöriger Gewerbebetrieb die 
Kammerzeitung und auf Antrag auch 
Befreiung vom Kammerbeitrag, weil er 
doch ein Existenzgründer sei. 
Der Tierschutzverein dankte ihm im Na-
men des Schlachtviehs für seinen muti-
gen Einsatz, weil nun neuer Wind ins 
alte Schlachtgeschäft käme.
Und wenn er nicht gestorben ist, dann 
schlachtet er noch heute – meisterhaft, 
doch ohne Meisterbrief. 

Die Geschichte ist erfunden, die zitierten 
Bestimmungen sind es nicht. V.i.S.d.P.: 
Dr. Jürgen D. Berndt, Kiel
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BUH Medien

An „Norddeutsches Handwerk“

Liebe Redaktion,
Eure Zeitung strotzt mal wieder vor einseiti-
ger Berichterstattung. In eurer Ausgabe vom 
17.1. titelt ihr „Nichthandwerker kassieren 
ab [...] immer öfter tummeln sich Fremde 
auf den Stammplätzen des Handwerks“. 
Ihr empfehlt hier, mit einer Abmahnung 
bei der Wettbewerbszentrale vorzugehen. 
Das ist unlauterer Wettbewerb mit Hilfe 
der Wettbewerbszentrale, Konkurrenzden-
ken ohne juristische Grundlage – Pfui! Wie 
wär‘s einfach mal mit einem fairen Wett-
bewerb?
Und wenn es mit der Abmahnung nicht 
klappt, dann jammert ihr, „weil manche 
Nichthandwerker genau wissen, wie sie 
die rechtlichen Grenzen ausnutzen“. Da-
mit sind wohl wir gemeint. Danke für das 
Kompliment. Aber es kommt noch schlim-
mer: „Ihr habt keine Ahnung von der tat-
sächlichen gesetzlichen Grundlage, sondern 
lebt immer noch im Mittelalter“; das wird 
sich in den nächsten Jahren vor Gericht 
rächen.
Zieht euch schon mal warm an!

Liebe Anne, ich will!
Hoffentlich darf ich mal in deine Sendung 
und mich mit einigen Spitzenpolitikern 
rumärgern. Ich hab da ‚ne Wunschliste: 
Heiner Geißler, den Schleyer vom ZDH, 
Huberts Heil und Gregor Gysi.

An die Redaktion von „Wir Dachdecker“

Hallo Herr Püllman und Herr Kirschner,
in Ihrem gemeinsamen Editiorial bedau-
ern Sie den Beitrag „Selbstständig machen 
ohne Meisterbrief“ in der Sonderausgabe 
„Erfolgreich gründen 2008“ und sprechen 
von ganzen Kolonnen reisender Dachde-
cker, „die zufällig bei dem selben Kunden 
ihre Dienste anbieten“. Was soll das? Glau-
ben Sie, wir arbeiten per Zufall? 
Natürlich sprechen wir uns ab, verabreden 
uns und tun was für unsere Auftragsgewin-
nung. Sie haben das Reisegewerbe immer 
noch nicht begriffen und müssen dieses 
Jahr das Sonderheft in allen Kreishand-
werkerschaften, Innungen und Kammern 
auslegen. Natürlich haben Sie sich bei der 
Redaktionsleitung beschwert und es ist frag-
lich, ob wir in dem nächsten Sonderheft ei-
nen Beitrag über unmeisterliche Selbststän-
digkeit im Handwerk lesen dürfen.
Unsere reisegewerbetreibenden Frisöre und 
Bäckerinnen haben es jedenfalls voll auf‘m 
Kasten.

Liebe wandernden Steinmetze, TischlerIn
nen, Zimmerer und sonstige Handwerker
Innen,
der BUH möchte im ganzen Bundesgebiet 
Denkmale für die Gewerbefreiheit aufstellen. 
In Norddeutschland liegen große Findlinge 
bereit, die ihr beschriften sollt. In einem 
traditionellen, 50 Jahre alten Schausteller-
wagen werdet Ihr untergebracht, der leider 
auch noch dieses Jahr saniert werden muss. 
Wer hat Lust hier eine kleine Solibaustelle 
zu starten? Natürlich nicht umsonst. 
Vorraussetzungen: Bekenntnis zum Grund-
gesetz, § 1 und 55 der GewO, Improvisati-
onstalent, gelegentliche Mitarbeit im Be-
trieb, nicht pressescheu...
Nach Fertigstellung des Schaustellerwagens 
steht der Wagen „kranken“ Reisenden zur 
Verfügung, die auf Walz plötzlich gesund-
heitliche Probleme haben (Rücken, Tennis-
arm, Hautprobleme, Zähne).
Von hier aus könnt ihr Euch mit den Ärz-
ten koordinieren oder die lokalen Angebote 
in Anspruch nehmen.

Bewerbungen an: Jonas Kuckuk,  
c/o buero@buhev.de
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Bürgerrechte Termine

Seit Frühjahr 2007 unterstützt der BUH 
den Arbeitskreis Vorratsdatenspeiche-
rung (AK Vorrat). Der Arbeitskreis hat im 
September 2007 mit 20 000 Teilnehmern 
eine große Datenschutzdemo und im 
Winter die größte Verfassungsbeschwer-
de mit über 34 000 Klägern eingereicht. 
Es gab zwei bundesweite Aktionstage mit 
jeweils etwa 40 beteiligten Städten.

Längst nimmt sich der AK-Vorrat vieler 
Themen im Umfeld des Überwachungs-
wahns an, von denen einige in Zukunft 
gerade auch freie Handwerker betreffen 
werden:

Lebenslange Steuernummer •	 (Lücken-
lose Durchnummerierung der Bevöl-
kerung)
Kennzeichenerfassung•	  (z.B. in Bayern 
und Niedersachsen)
Centis 2.0•	  (gemeinsame Datenbank 
von SOKA Bau und Zoll)
Und sehr viele weitere (•	 XSpider [Pro-
gramm mit dem Finanzbehörden 
Internetportale nach Steuerauffällig-
keiten durchsucht], Gesundheitskarte, 
RFID-Pässe, RFID in der Warenwirt-
schaft, Schüler-ID, ELENA [Bundes-
weite Datenbank der Gehaltsdaten 
aller Arbeitnehmer]...)

Nicht erst durch die zahlreichen Ent-
scheidungen des Bundesverfassungs-
gerichtes gegen Hausdurchsuchungen 
wissen wir, dass Behörden Handwerker 
immer wieder auf Grundlage falscher  
Informationen drangsalieren. Schon 
heute ist die Informationslage kaum 
beherrschbar, führt regelmäßig zu 
Fehlinterpretationen oder wird gar ge-
zielt gegen „unbequeme“ Unternehmer 
eingesetzt.
Es ist nicht auszudenken, welches Aus-
maß die Überwachung, Behinderung 
und Verletzung der Privatsphäre an-
nimmt, wenn alle diese Instrumente 
für den gemeinsamen Einsatz zur Ver-
fügung stehen.
Dazu kommen sich täglich häufende 
Meldungen über Datenpannen und 
-missbrauch:

Die Telekom lässt Verbindungsdaten •	
von Journalisten und Vorständen aus-
werten

Infratest DIMAP hat über Wochen •	
persönlichste Daten von 41 000 Test-
kunden „offen“ im Netz
Netzöffentlich: Monatelang waren die •	
Daten einiger Einwohnermeldeämter 
im Netz abrufbar
Eine CD mit Bankdaten von 17000 •	
Bürgern (auch Deine?) ist aufge-
taucht
Im November „verlor“ die britische •	
Steuerbehörde CDs mit Daten von 25 
Millionen britischen Kindergeldemp-
fängern.
Steuerdaten, Geheimunterlagen des •	
Verteidigungsministeriums und viele 
andere brisante Informationen tauch-
ten in den Jahren 2005–2007 auf ver-
lorenen oder gestohlenen Computern, 
Laptops oder Handys auf. 

Zum einen sehe ich in der Installation je-
der einzelnen Maßnahme Probleme. Zum 
anderen macht mir die mögliche Vernet-
zung der in den verschiedenen Maßnah-
men gewonnenen Daten Sorgen.
Die täglichen Meldungen von Miss-
brauch schon vorhandener Daten und 
die ständigen Pannen bei dem Schutz 
der Daten zerstören jegliches Vertrauen, 
dass der Staat verantwortungsvoll mit 
den einmal gesammelten Daten umgeht 
– bzw. umgehen kann. 
Gerade wenn ich betrachte, wie staat-
liche Stellen – häufig dem wirtschaftli-
chen Druck der Meisterbetriebe folgend 
– gegen Handwerker ohne Meisterbrief 
vorgegangen sind, halte ich es für not-
wendig, dass diese Stellen nicht weite-
re Informationen sammeln, die dann 

zusätzlich zur ungerechtfertigten und 
unverhältnismäßigen Verfolgung ein-
gesetzt werden. 
Panik aber ergreift mich bei dem Gedan-
ken, was die, die schon seit 1953 gezielt 
gegen uns meisterfreie Handwerker vor-
gehen, wohl mit den neu gewonnenen 
Informationen alles gegen uns veran-
stalten werden.
Denn es ist klar, dass umfassende Über-
wachung und Kontrolle immer auch 
eine Bedrohung für die Menschen ist, 
die sich nicht ganz nach dem erwünsch-
ten Muster der Behörden verhalten. Und 
jeder selbständige Handwerker ohne 
Meisterbrief ist so ein potentielles Ziel 
von staatlichen Übergriffen. 
Problematisch ist auch, wenn eine end-
gültige Vernichtung einmal gespeicher-
ter Daten nicht oder nur mit schwer kon-
trollierbarem Aufwand möglich ist.
Der AK-Vorrat und viele andere rufen 
in den europäischen Hauptstädten zu 
Demonstrationen gegen Überwachung 
auf. Dazu findet Ihr auf der Rückseite des 
Freibriefes auch eine Anzeige. Mittlerwei-
le haben sich sogar Länder in Übersee an-
geschlossen. So wird es am 11.10. neben 
Stockholm, Madrid, Prag und Sofia auch 
Aktionen in Washington, Buenos Aires 
und weiteren Metropolen geben.
Mit uns auf die Straße gehen Ärztever-
bände, Verdi, Schüler, Berufsverbände, 
Medienvertreter, FDP, DIE LINKE und 
DIE GRÜNEN, Bauern, Kirchengrup-
pen, Studenten,…..

Unterstützung und Kontakt
Das Ganze kann unterstützt werden, 
durch: Spenden an den AK Vorrat, 
Mitarbeit in einer Ortsgruppe oder das 
Verteilen von Infomaterial. Mehr Infos 
unter: www.freiheitstattangst.de
Der BUH überlegt, am weltweiten Akti-
onstag mit einer eigenen Gruppe in Ber-
lin teilzunehmen. Wer Ideen hat oder 
sich eine Beteiligung vorstellen kann, 
der melde sich bitte im BUH Büro. Auch 
wer überlegt, mit einem der offiziellen 
Busse anzureisen, melde sich bitte im 
BUH Büro.
Dein Erscheinen zählt – vielleicht machst 
Du aus 99 999 Teilnehmern 100 000!

Oliver Steinkamp

Der BUH unterstützt die Aufrufe des Arbeitskreises 
Vorratsdatenspeicherung
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Die aktuellen Seminar-Termine und 
Anmeldefristen werden im Internet 
www.buhev.de veröffentlicht oder kön-
nen in der BUH-Geschäftsstelle erfragt 
werden (Tel. 04231 / 95 666 79, Fax 
04231 / 95 666 81). 

Reisegewerbe von A – Z

Sa. 07.11.08  (14 bis 21 Uhr) und 
So. 08.11.08  ( 9 bis 12 Uhr) 
Tagungshaus Forum/Ökozentrum 
Verden/Aller

Das Seminar wird folgende Themen-
komplexe  behandeln:

Anmeldung, Konzept, Formalia•	
Praxisaustausch, Kundensuche, Auf-•	
tragsabwicklung
Grenzen des Reisegewerbes, Ausle-•	
gung aus Sicht der Handwerkskam-
mern
Neue Ideen zu Kundensuche und Auf-•	
tragsanbahnung

Das Seminar soll zwar auch auf indivi-
duelle Gewerbelösungen eingehen, der 
Schwerpunkt liegt aber auf der prakti-

schen und kreativen Auslegung der Ge-
werbeordnung. 

Referenten:
Oliver Steinkamp, Reisegewerbetreibender
Manfred Loose, Unternehmensberater 
Kosten Reisegewerbeseminar
Mit 1 Übernachtung/Frühstück: 
 170 €/140 € (Mitglieder)
Ohne Übernachtung: 
 150 €/120 € (Mitglieder)
Mittag-/Abendessen ist nicht im Preis 
enthalten

BUH - SEMINARE

Regionalgruppen 

Es gibt zwei neue verbandsinterne  
Aktivitäten:

Berlin/Brandenburg
Im Raum Berlin/Brandenburg haben 
sich einige BUHler zusammengefun-
den. Für Ende August oder Anfang Sep-
tember ist ein erstes Treffen geplant. 
Der Ort ist ein wenig abhängig vom 
Wohnort der Interessierten, momentan 
ist ein Treffpunkt im Land Brandenburg 
sehr  wahrscheinlich. Kontakt per Email: 
Berlin-Brandenburg@buhev.de 

Frankfurt am Main
In Frankfurt/Main trafen sich Mitte Juni 
4 Handwerker zu einem ersten Treffen. 
In lockerer Runde tauschte man sich 
aus. Neben drei BUH´lern war auch 
ein Interessent anwesend. Die nächs-
ten Zusammenkünfte werden vorerst 
vierteljährlich stattfinden. Termine 
und Orte gibt’s in unserer Geschäfts-
stelle in Verden. Kontakt direkt über:  
Frankfurt@buhev.de

Alfons Krüger

Der Aktivist gegen Meisterzwang, Kammerzwang und Behördenwillkür 
Alfons Krüger ist am 9. April 2008 im Alter von 71 Jahren nach schwerer 
Krankheit gestorben. Unser Mitgefühl liegt bei Alfons Verwandten.
Wir trauern um einen langjährigen Freund, Weggefährten und Ratgeber 
beim Kampf für unser gemeinsames Grundrecht auf freie Berufsausübung.
Alfons Krüger war von 2001 bis 2002 Vorstandsmitglied im BUH.
Insbesondere nachdem Alfons zu unrecht von Ordnungsbehörden wegen 
angebliche unerlaubter Handwerksausübung verfolgt worden war, hat er 
sich nicht nur für seinen eigenen Fall, sondern für Handwerker ohne Mei-
sterbrief insgesamt eingesetzt.
Mit großer Beharrlichkeit hat Alfons immer wieder Ungereimtheiten bei 
den Verfolgungsmethoden der Behörden aufgezeigt und mit detaillierten 
Recherchen und Ausarbeitungen nachgewiesen, wie Behörden rechtswid-
rig gegen selbstständige Handwerker vorgehen.
Vor kurzem noch gab er uns folgende Botschaft auf den Weg: Lasst Euch 
keine Angst einjagen!
Bis zuletzt hat Alfons unsere Sache mit Anregungen, Ideen und Engage-
ment beflügelt. Wir vermissen ihn sehr.

Mitgliederversammlungen 
 
Herbst: 15. – 16.11.2008  
 in Hattingen (Ruhrgebiet)

Frühjahr: 21. – 22.03.2009 
 in Würzburg
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Verband BUHtique

Inkl. Mwst. zzgl. Verpackung + Porto

Zu bestellen bei: BUH e.V.
Tel. 04231.956 66-79     Fax -81
buero@buhev.de

T-Shirt, ökologisch & fair gehandelt
Schwarz, blau oder rot, Größen: S, M, L, XL, XXL 
je 8,50 €, ab 5 Stk. je 8,00 € /ab 10 Stk. je 7,50 € 
NEU: taillierte rote T-Shrits für Frauen in S, M, L

Taschentuch
40x40 cm, weiß mit  
schw. Aufdruck, 2,50 € 

Zollstock
3,00 €

Becher  3,00 €

Überlängenfähnchen, rot
für überstehende Ladungen am Auto
2,00 €, ab 10 Stk. je 1,50 €

Aufkleber mit versch. Aufdrucken,  
4 große + 4 kleine, zusammen 5,00 €

Neu und kostenlos: 
BUH-Flyer  im 10er-Pack auf Anfrage! 

www.buhev.de

BUHtiqueBUHtique

Buchhaltung für Handwerker/-innen – 
leichtgemacht (!)
Sa. 08.11.08  (14 bis 21 Uhr) und 
So. 09.11.08  ( 9 bis 16 Uhr) 
Tagungshaus Forum/Ökozentrum 
Verden/Aller
Das Seminar wird folgende Themen-
komplexe  behandeln:

Aufbau und Funktion der Buchfüh-•	
rung
Gesetzliche Grundlagen (kurz)•	
Umgang mit dem Finanzamt•	
Methoden der Buchführung und Um-•	
gang damit anhand von Beispielen
Belegbearbeitung und Ordnersystem•	
Erstellen der Einnahme-Überschuss-•	
Rechnung
Kennenlernen der Formulare für das •	
Finanzamt
Aufbau einer betriebswirtschaftlichen •	
Auswertung

Nicht jedes Unternehmen bzw. jeder Be-
trieb ist zu einer umfangreichen Buch-
führung verpflichtet. Dieses Seminar 
soll helfen die Buchführung  selbst zu 
erledigen oder einen besseren Einblick 
zu bekommen, um die Ausführung der 
eigenen Buchhaltung durch Dritte besser 
kontrollieren zu können.

Referent:
Manfred Loose, Unternehmensberater
Kosten Buchhaltungsseminar
Mit 1 Übernachtung/Frühstück: 
 170 €/150 € (Mitglieder)
Ohne Übernachtung: 
 150 €/120 € (Mitglieder)
Mittag-/Abendessen ist nicht im Preis 
enthalten

Kombipreis – Reisegewerbe und  
Buchhaltungsseminar zusammen: 
Mit 2 Übernachtungen:
 300 Euro/240 Euro (Mitglieder) 
ohne Übernachtung:

260 Euro/200 Euro (Mitglieder)
Mittag-/Abendessen ist im Preis nicht 
enthalten.




